
 

 
 
 

 
 
 
 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
 

zum Bebauungsplan 
Gi 05/21 „Schützenstraße Nordost“ 

 
Stadt Gießen, Kernstadt 

 
 
 
 

Vorläufige Fassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni 2016 
  



  

2 

 
Auftraggeber:  Universitätsstadt Gießen 

Der Magistrat 
Christiane Albrecht 
Berliner Platz 1 
35390 Gießen 

 
 
Auftragnehmer: Plan Ö 
   Dr. René Kristen 
   Industriestraße 2a 
   35444 Biebertal-Fellingshausen 

Tel. 06409-8239781 
info@planoe.de 

 
 
Bearbeiter:   Dr. René Kristen (Dipl. Biol.) 

Christian Bringmann (B. Sc. Biologie) 
Mareike Waßmuth (B. Sc. Biologie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biebertal, 10.06.2016 
 
 



AF – Bebauungsplan Gi 05/21 „Schützenstraße Nordost“, Gießen Inhalt 

3 

Inhalt 

1 Einleitung ........................................................................................................................................................ 4 

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung ..................................................................................................... 4 

1.2 Rechtliche Grundlagen .......................................................................................................................... 5 

1.2.1 Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG .......................................................................................... 6 

1.2.2 Befreiung nach § 67 BNatSchG ........................................................................................................ 7 

1.3 Methodik .............................................................................................................................................. 8 

2 Artenschutzrechtliche Prüfung des Vorhabens ............................................................................................... 9 

2.1 Stufe I: Ermittlung der Wirkfaktoren und Festlegung des Untersuchungsrahmens ................................ 9 

2.1.1 Ermittlung der Wirkfaktoren ........................................................................................................... 9 

2.1.2 Datenbasis der Artnachweise ........................................................................................................ 10 

2.1.2.1 Vorauswahl der potentiell betroffenen artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen .......... 10 

2.1.3 Vögel ............................................................................................................................................. 12 

2.1.3.1 Methode .................................................................................................................................. 13 

2.1.3.2 Ergebnisse ............................................................................................................................... 13 

2.1.3.3 Faunistische Bewertung ........................................................................................................... 16 

2.1.4 Fledermäuse.................................................................................................................................. 18 

2.1.4.1 Methode .................................................................................................................................. 18 

2.1.4.2 Ergebnisse ............................................................................................................................... 19 

2.1.4.3 Faunistische Bewertung ........................................................................................................... 21 

2.1.5 Reptilien ........................................................................................................................................ 22 

2.1.5.1 Methode .................................................................................................................................. 22 

2.1.5.2 Ergebnisse ............................................................................................................................... 22 

2.1.5.3 Faunistische Bewertung ........................................................................................................... 23 

2.1.6 Haselmaus ..................................................................................................................................... 23 

2.1.6.1 Methode .................................................................................................................................. 23 

2.1.6.2 Ergebnisse ............................................................................................................................... 23 

2.1.6.3 Faunistische Bewertung ........................................................................................................... 23 

2.2 Stufe II & III: Prüfung von Verbotstatbeständen und Vermeidung von Beeinträchtigungen ................. 25 

2.2.1 Tabellarische Prüfung von Vögeln mit günstigem Erhaltungszustand ............................................. 26 

2.2.2 Tabellarische Prüfung von Vögeln mit ungünstigem Erhaltungszustand bzw. streng geschützten Ar-

ten (BArtSchV) ....................................................................................................................................... 27 

2.2.3 Art für Art-Prüfung ........................................................................................................................ 28 

2.3 Fazit .................................................................................................................................................... 36 

3 Literatur ......................................................................................................................................................... 39 

4 Anhang (Prüfbögen) ...................................................................................................................................... 41 

Bluthänfling (Carduelis cannabina) ........................................................................................................... 41 

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) .......................................................................................... 44 

Girlitz (Serinus serinus) .............................................................................................................................. 47 

Grünspecht (Picus viridis) .......................................................................................................................... 50 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) .................................................................................................... 53 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) ................................................................................................. 56 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) ................................................................................................ 59 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius) ..................................................................................................... 63 

 

 

 

 

 



1 Einleitung AF – Bebauungsplan Gi 05/21 „Schützenstraße Nordost“, Gießen 

4 

1 Einleitung 

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Stadt Gießen plant im Bereich der Kernstadt die Aufstellung des Bebauungsplans Gi 05/21 „Schüt-

zenstraße Nordost“ (Abb. 1). Das Plangebiet ist ca. 1,7 ha groß und liegt am östlichen Rand der Gieße-

ner Weststadt. 

Das vorliegende Gutachten untersucht die in diesem Zusammenhang geforderte Überprüfung, ob 

durch die geplante Nutzung geschützte Arten betroffen sind. Gegebenenfalls ist sicherzustellen, dass 

durch geeignete Maßnahmen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG eintreten.  

Der Bericht liefert Aussagen zur angetroffenen Fauna, deren artenschutzrechtlichem Status und hebt 

wichtige Strukturelemente im Planungsraum hervor. Quantifizierende Aussagen zu notwendigen Ver-

meidungs- und Kompensationsmaßnahmen sind in den Prüfbögen festgelegt. 

 
Abb. 1: Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Gi 05/21 „Schützenstraße Nordost“, Stadt Gießen, 

Kernstadt. 

Situation 

Der östlich der Schützentraße gelegene Planungsraum umfasst größtenteils unbebaute Bereiche, die 

derzeit als Gärten genutzt werden. Entlang der Schützenstraße befinden sich eine bestehende Bebau-

ung aus Wohngebäuden mit Hausgärten und gewerbliche Objekte mit stellenweise stark versiegelten 

Flächen (z.B. Parkplätze, Abstellflächen usw.). Im nördlichen Teil befinden sich weitere Wohngebäude 

mit teils größeren Gärten. Entlang der Hochwasserschutzeinrichtung (Damm mit Rad- bzw. Fußweg) 

erstrecken sich öffentliche Grünflächen mit Vielschnittrasen. Die Gärten weisen abhängig von der Nut-

zungsintensität einen unterschiedlichen Strukturreichtum auf. Dieser reicht von ausgedehnten Viel-

schnittrasen über Nutzgartenanteilen bis zu strukturreichen Ausprägungen. Im Gebiet befinden sich 
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zahlreiche Gartenhütten verschiedenster Bauweisen und Größen. Stellenweise wurden die Flächen 

auch zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt.  

Aus der Lage und der Verkehrssituation resultiert entlang der Straßen und Wegen stellenweise ein 

erhebliches Störungsniveau (Lärm- und Lichtemissionen, Bewegungen). Dies nimmt zwar mit zuneh-

mender Entfernung zur Schützenstraße ab. Hierdurch, wegen der innerstädtischen Lage (Fußgänger, 

Hunde, Katzen, Beleuchtung usw.) sowie den eingestreuten Wohngebäuden sind im gesamten Ein-

griffsbereich erhebliche Gewöhnungseffekte wahrscheinlich. 

Planungen 

Das primäre Planziel ist die Entwicklung von Wohnbauflächen mit der dazugehörigen Infrastruktur 

(Straßen, Wege, Stellflächen usw.)  

Insgesamt sind durch die Planungen Auswirkungen auf die Tierwelt zu erwarten. Als Resultat der Vor-

auswahl (vgl. Kap. 2.1.2.1.) weist das Plangebiet unter Berücksichtigung der räumlichen Lage und der 

Habitatausstattung, Qualitäten als Lebensraum für Vögel und Fledermäuse auf. Infolge dessen ergibt 

sich die Erfordernis der Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange gemäß Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG).  

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutzrichtlinie (V-RL) gehören zu den zent-

ralen Beiträgen der Europäischen Union zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Europa. Das Gesamtziel 

besteht darin, die FFH-Arten sowie alle europäischen Vogelarten in einem günstigen Erhaltungszu-

stand zu bewahren, beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu sichern. Um dieses Ziel zu 

erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei Schutzinstrumente eingeführt: das 

Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen Bestimmungen zum Artenschutz. Der Arten-

schutz stellt damit neben den flächenbezogenen Schutzinstrumenten des Schutzgebietssystems NA-

TURA 2000 ein eigenständiges zweites Instrument für den Erhalt der Arten dar. Die artenschutzrecht-

lichen Vorschriften betreffen sowohl den physischen Schutz von Tieren und Pflanzen als auch den 

Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL für alle FFH-Arten des Anhangs IV, bezie-

hungsweise gemäß Art. 5 V-RL für alle europäischen Vogelarten. Anders als das Schutzgebietssystem 

NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutzregelungen flächendeckend überall dort, wo die betref-

fende Art vorkommt. 

Entsprechend der Definition in § 7 BNatSchG sind bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung die folgen-

den Kategorien zu berücksichtigen: 

• besonders geschützte Arten 

• streng geschützte Arten inklusive der FFH-Anhang-IV-Arten 

• europäische Vogelarten 
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Aus Sicht der Planungspraxis lässt sich ein derart umfangreiches Artenspektrum bei einem Planungs-

verfahren jedoch nicht sinnvoll bewältigen. Im Zuge der Änderung des BNatSchGs wurden die nur na-

tional besonders geschützten Arten von den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zu-

lassungsvorhaben pauschal freigestellt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Die Belange der national geschützten 

Arten werden prinzipiell im Rahmen der Eingriffsregelung berücksichtigt. Ausnahmen von dieser Regel 

gelten im vorliegenden Fall für Vogelarten, deren Erhaltungszustand gemäß der Bewertung (Vogelam-

pel) der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland mindestens als „un-

günstig bis unzureichend“ (gelb) oder schlechter (rot) geführt werden. 

1.2.1 Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

§ 44 BNatSchG ist die zentrale Vorschrift des Artenschutzes, die für die besonders und die streng ge-

schützten Arten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen beinhaltet.  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

Ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 liegt nicht vor, soweit die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin erfüllt werden kann. Insoweit liegt auch kein Verstoß gegen das Verbot des Absat-

zes 1 Nr. 1 und 2 vor. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichmaßnahmen festgesetzt 

werden. Gerade im Hinblick auf das oftmals schwer zu fassende „Störungsverbot“ Art. 12 Abs. 1 b) 

FFH-RL ist damit klar, dass Störungen nur dann artenschutzrechtlich relevant sind, wenn sie an den 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgen bzw. sich auf deren Funktion auswirken. 

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zuge-

lassen werden. Gründe hierfür sind: 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-

schaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
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3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende 

Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Ver-

teidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf 

die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich sol-

cher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert. Sofern in Bezug auf eine oder 

mehrere Arten erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind, ist eine Befreiung nach § 67 BNatSchG er-

forderlich. Die Betroffenheit von Arten im Sinne des § 44 wird anhand der artenschutzrechtlichen Prü-

fung dokumentiert. 

1.2.2 Befreiung nach § 67 BNatSchG  

Der § 67 BNatSchG regelt die Befreiung von den Verboten des § 44 BNatSchG. „Von den Verboten des 

§ 44 kann auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall 

zu einer unzumutbaren Belastung führen würde. Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen verse-

hen werden. Im Falle des Verbringens aus dem Ausland wird die Befreiung vom Bundesamt für Natur-

schutz gewährt“.  

Aufgabe der Artenschutzrechtlichen Prüfung ist die Klärung der Frage, ob von der Planung – unabhän-

gig von allgemeinen Eingriffen in Natur und Landschaft – besonders oder streng geschützte Tier- und 

Pflanzenarten im Sinne des § 44 BNatSchG betroffen werden, welche Beeinträchtigungen für die ge-

schützten Arten zu erwarten sind, und ob sich für bestimmte Arten das Erfordernis und die Möglichkeit 

für eine Artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ergibt. 

Die vorliegende Prüfung erfolgt somit auf der Grundlage von § 44 Abs. BNatSchG unter besonderer 

Berücksichtigung der FFH-RL. 

1.3 Methodik 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen erfolgt entsprechend dem Leit-

faden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUELV 2011). Zur Ermittlung der artenschutz-

rechtlichen Wirkungen des Vorhabens wird eine 3-stufige Vorgehensweise gewählt: 

Stufe I: Ermittlung der Wirkfaktoren und Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Es werden die Wirkfaktoren des Vorhabens ermittelt und der erforderliche Untersuchungsrahmen 

festgelegt. 

Stufe II: Prüfung der Verbotstatbestände und Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Die artenschutzrechtlich relevanten Arten im Untersuchungsgebiet mit einer potenziellen Betroffen-

heit (Konfliktarten) werden zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Betroffenheit untersucht. Dazu 
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werden diese Arten des Untersuchungsgebietes im Rahmen einer Art-für-Art-Betrachtung mittels der 

Prüfprotokolle (vgl. Anhang) einer Einzelfallprüfung unterzogen. Es werden Maßnahmen entwickelt, 

die als Vermeidungsmaßnahmen (z.B. in Form von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen) geeignet 

sind, eine artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigung nach § 44 BNatSchG zu vermeiden. Für Vo-

gelarten, deren Erhaltungszustand in der sogenannten Ampelliste für hessische Brutvögel landesweit 

mit „grün“ (günstig) bewertet wurde, erfolgt eine vereinfachte Prüfung in tabellarischer Form. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Wenn erhebliche artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen zu erwarten und diese durch Ver-

meidungsmaßnahmen nicht zu umgehen sind, ist zu prüfen, ob gem. § 45 BNatSchG eine Ausnahme 

von den Verboten des § 44 BNatSchG möglich ist. Voraussetzung für eine Ausnahme sind zwingende 

Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses sowie das Fehlen zumutbarer Alternativen bei gleich-

zeitiger Sicherung des Erhaltungszustandes der Population einer Art. Dieses Prüfverfahren ist in die 

Art-für-Art-Betrachtung mittels der Prüfprotokolle integriert. 
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2 Artenschutzrechtliche Betrachtung des Vorhabens 

2.1 Stufe I: Ermittlung der Wirkfaktoren und Festlegung des Untersuchungsrahmens 

2.1.1 Ermittlung der Wirkfaktoren 

Als mögliche Wirkfaktoren sind zunächst Veränderungen anzunehmen, die zu Habitatverlusten in den 

jeweils betroffenen Bereichen führen. Daraus ergeben sich primär ein Verlust von Fläche, von Bäumen 

und Gehölzstrukturen, von Gebäuden und somit von potentiellen Ruhe- und Fortpflanzungsstätten. 

Sekundär sind Störungen der Fauna durch baubedingte, anlagenbedingte und betriebsbedingte Lärm- 

und Lichtemissionen und Bewegungen zu erwarten. Weitere Biotopstrukturen im Umfeld des Vorha-

bens werden nicht direkt beansprucht.  

Tab. 1: Potentielle Wirkfaktoren im Rahmen des Bebauungsplans Gi 05/21 „Schützenstraße Nordost“, Stadt Gie-

ßen, Kernstadt. 

 

Anlage- und betriebsbedingte Einflüsse auf das Umfeld sind durch das geplante Vorhaben und deren 

Anlagenteile für planungsrelevante Arten mit entsprechender Sensibilität in an den Planungsraum an-

grenzenden Bereichen denkbar. Im Planungsraum ist derzeit durch Verkehr, Personenbewegungen, 

Lichtemissionen (Schützenstraße, Fuß- und Radwege, übrige Bebauung) eine bestehende Störungsin-

tensität durch Lärm, Licht und Bewegungen festzustellen. Das Störungsniveau wird durch die Planun-

gen verstärkt werden. 

Die potentielle Betroffenheit planungsrelevanter Arten kann sich daher aus der mit dem Vorhaben 

einhergehenden Abwertung der vorhandenen Lebensraumtypen mit einem Verlust von Ruhe- und 

Maßnahme Wirkfaktor mögliche Auswirkung

baubedingt

Bauphase von                                                 

• Gebäuden                                                

• Verkehrsflächen                                   

• weiterer Infrastruktur  

• Bodenverdichtung, Bodenabtrag 

und Veränderung des natürlichen 

Bodenaufbaus und Bewuchs                                          

• Rodung von Bäumen und Gehölzen                                          

• Abriss von Gebäuden

• Lebensraumverlust und -degeneration                                                                                          

• ggf. Verlust von Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten                                                    

• ggf. Tötung oder Verletzen von Individuen

Baustellenbetrieb • Lärm- und Lichtemissionen durch 

den Baubetrieb                                                          

• Personenbewegungen                                      

• stoffl iche Emissionen (z.B. Staub) 

durch den Baubetrieb

• Störung der Tierwelt

anlagebedingt

• Gebäude                                                

• Verkehrsflächen                                                                       

• weiterer Infrastruktur  

• Bodenverdichtung, Bodenabtrag 

und Veränderung des natürlichen 

Bodenaufbaus und Bewuchs (inkl. 

Bäume und Gehölze).                                               

• Kulissenwirkung der Gebäude              

• Lebensraumverlust und -degeneration                                  

• ggf. Verlust von Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten                                                    

• ggf. Veränderung der Habitateignung

betriebsbedingt

• Gebäude (Wohngebiet) • Lärmemissionen durch Betrieb, 

Verkehr usw.                                                         

• Personenbewegungen                                                  

• Fahrzeugbewegungen                                        

• zusätzliche Lichtemissionen                               

• zusätzliche stoffl iche Emmisionen 

(auch Abwässer und Abgase)              

• Lebensraumverlust und -degeneration                                  

• ggf. Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätten durch Störungen                                                   

• ggf. Veränderung der Habitateignung
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Fortpflanzungsstätten, direkten Wirkungen auf Individuen (Tötung, Verletzen) sowie im geringen 

Maße der Auslösung von Effektdistanzen durch baubedingte Verkehrs- und Personenbewegungen mit 

resultierenden Lärm- und Lichtemissionen ergeben. Zudem sind anlage- und betriebsbedingte Wirkun-

gen denkbar. Insgesamt können die in Tabelle 1 dargestellten Wirkfaktoren mit den entsprechenden 

Auswirkungen differenziert werden. 

2.1.2 Datenbasis der Artnachweise 

Die artenschutzrechtlichen Betrachtungen umfassen die artenschutzrechtlich relevanten Artengrup-

pen, die aufgrund der vorherrschenden Habitatbedingungen und der Art der Eingriffswirkung als sinn-

voll erachtet wurden. Hierzu wurden in einer Vorauswahl die Vögel, Fledermäuse und Reptilien als 

potentiell betroffene Artengruppe bestimmt. Aufgrund der Ergebnisse der Nutzungstypenkartierung 

wurde die Haselmaus als weitere potentiell betroffene Art in die Betrachtung einbezogen. Durch die 

kurze Untersuchungsperiode sind allerdings für diese Art keine belastbaren Kartierungsergebnisse zu 

erwarten. Infolge dessen wird die Haselmaus auf der Grundlage von Worts-Case-Szenarios bewertet.  

2.1.2.1 Vorauswahlen der potentiell betroffenen artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen 

Fledermäuse 

Im Planungsraum kommen geeigneten Strukturen vor, die als Quartier geeignet wären. Fledermäuse 

können durch die Flächeninanspruchnahme in ihren Ruhe- und Fortpflanzungsstätten direkt betroffen 

werden. Hierdurch können Verluste von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und eine Tötung von Indivi-

duen im Vorfeld nicht ausgeschlossen werden. Fledermäuse reagieren durch die nachtaktive Lebens-

weise sehr unempfindlich gegenüber Störungen. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 

1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs-

und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) 

kann nicht ausgeschlossen werden. 

Die Fledermäuse stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Sonstige Säugetiere 

In Hessen kommen (außer den Fledermäusen) sechs Säugetierarten vor, die im Anhang IV der FFH-

Richtlinie genannt werden. Regelmäßige Vorkommen weisen Biber, Feldhamster, Wildkatze, Hasel-

maus auf, zeitweise werden zudem Luchs und Wolf angetroffen. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Geltungsraum sowie dessen Umfeld Vorkommen der Haselmaus mög-

lich. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) kann nicht ausgeschlossen werden. 

Die weiteren Arten sind hingegen auszuschließen. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 
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Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflan-

zungs-und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs-und Ruhestät-

ten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Haselmaus stellt eine potentiell betroffene Art dar. 

Vögel 

Im Gebiet kommen geeignete Strukturen vor, die als Brut- und Nahrungsraum geeignet sind. Vögel 

können durch die Flächeninanspruchnahme in ihren Ruhe- und Fortpflanzungsstätten betroffen wer-

den. Hierdurch können Verluste von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und eine Tötung von Individuen 

nicht ausgeschlossen werden. Daneben ist das Auftreten von störungsempfindlichen Arten möglich. 

Relevante Beeinträchtigungen sind daher nicht auszuschließen. Das Eintreten der Verbotstatbestände 

nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von 

Fortpflanzungs-und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs-und 

Ruhestätten) kann nicht ausgeschlossen werden. 

Die Vögel stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Reptilien 

In Hessen kommen sechs Reptilienarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. Re-

gelmäßige Vorkommen weisen Schlingnatter, Sumpfschildkröte, Zauneidechse, Smaragdeidechse, 

Mauereidechse und Äskulapnatter auf. 

Aufgrund der Lage, der im Geltungsbereich vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen 

ökologischen Ansprüchen ist im Geltungsraum das Vorkommen von relevanten Reptilienarten (Zau-

neidechse) möglich. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verlet-

zung und Tötung“), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) und § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) kann nicht ausgeschlossen wer-

den. 

Die Zauneidechse stellt eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Amphibien 

In Hessen kommen zehn Amphibienarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Regelmäßige Vorkommen weisen Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Wechselkröte, 

Laubfrosch, Knoblauchkröte, Moorfrosch, Springfrosch, Kleiner Wasserfrosch und Kammmolch auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Geltungsraum sowie dessen Umfeld Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und 

Tötung“), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Amphibien stellen daher keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 
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Käfer 

In Hessen kommen zwei Käferarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. Regel-

mäßige Vorkommen weisen Heldbock und Eremit auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Geltungsraum sowie dessen Umfeld Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und 

Tötung“), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Käfer stellen daher keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Libellen 

In Hessen kommen vier Libellenarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. Regel-

mäßige Vorkommen weisen Asiatische Keiljungfer, Zierliche Moosjungfer, Große Moosjungfer und 

Grüne Keiljungfer auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Geltungsraum sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten aus-

zuschließen. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und 

Tötung“), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Libellen stellen daher keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Schmetterlinge 

In Hessen kommen sieben Schmetterlingsarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt wer-

den. Regelmäßige Vorkommen weisen Skabiosen-Scheckenfalter, Haarstrang-Wurzeleule, Blauschil-

lernder Feuerfalter, Quendel-Ameisenbläuling, Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, 

Schwarzer Apollo, Nachtkerzenschwärmer auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Geltungsraum sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten aus-

zuschließen. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und 

Tötung“), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Schmetterlinge stellen daher keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Heuschrecken 

In Deutschland kommen elf Heuschreckenarten vor, die streng geschützt sind. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Geltungsraum sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten aus-

zuschließen. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und 
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Tötung“), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Heuschrecken stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

2.1.3 Vögel 

Da wildlebende Vogelarten sämtlich besonders geschützt, einige auch streng geschützt sind und ge-

mäß § 44 Abs. 5 BNatSchG nachgewiesen werden muss, dass die ökologische Funktion der von Bau-

vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin er-

füllt wird, muss die Avifauna besonders berücksichtigt werden. 

2.1.3.1 Methode 

Die Aufnahme der Vogelarten erfolgte akustisch und visuell. Zur Erfassung der Reviervögel und der 

Nahrungsgäste wurden im Zeitraum von März bis Juni 2016 fünf Begehungen durchgeführt, bei denen 

die Revierpaare der vorkommenden Arten an Hand singender Männchen erfasst wurden (Tab.2). Als 

Reviere zählten nur die Teile, in denen ein Paar mehrmals festgestellt wurde. Außerdem konnten ei-

nige direkte Brutnachweise durch fütternde Altvögel, Warnverhalten bzw. eben flügge gewordene 

Jungvögel nachgewiesen werden. 

Tab. 2: Begehungen zur Erfassung der Avifauna. 

 

2.1.3.2 Ergebnisse 

a) Reviervögel 

Im Rahmen der Untersuchungen konnten im Planungsraum sowie im Umfeld 23 Arten mit 48 Revieren 

als Reviervögel identifiziert werden (Tab. 3, Abb. 2). 

Im Eingriffsbereich und dessen Umfeld wurde mit dem Grünspecht (Picus viridis) eine streng ge-

schützte Vogelart (BArtSchVO) festgestellt. Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie wurden 

nicht nachgewiesen werden. Ruhe- und Fortpflanzungsstätten solcher Arten sind aufgrund der Habi-

tatbedingungen unwahrscheinlich. 

Der Erhaltungszustand von Girlitz (Serinus serinus), Haussperling (Passer domesticus), Stieglitz (Cardu-

elis carduelis) und Wacholderdrossel (Turdus pilaris) wird aktuell in Hessen als ungünstig bis unzu-

reichend (Vogelampel: gelb), der von Bluthänfling (Carduelis cannabina) und Gartenrotschwanz (Phoe-

nicurus phoenicurus) als unzureichend bis schlecht (Vogelampel: rot) bewertet (Tab. 3).  

Begehungen Termin Info

1. Begehung 20.03.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste

2. Begehung 04.04.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste

3. Begehung 30.04.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste

4. Begehung 25.05.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste

5. Begehung 03.06.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste
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Tab. 3: Vögel der Untersuchung 2015 mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssituation 

(Rote Liste, Vogelampel). Angaben nach HGON (2006), SÜDBECK ET AL. (2009) und STAATL. VOGELSCHUTZWARTE HESSEN, 

RHEINLAND-PFALZ UND SAARLAND VSW (2014). 

 

 
Abb.2 : Reviervogelarten im Planungsraum 2016. 

Schutz   Rote Liste   

Erhaltungs-

zustand 

Trivialname Art Kürzel Reviere EU national D Hessen Hessen

Amsel Turdus merula A 10 - - § - - +

Blaumeise Parus caeruleus Bm 7 - - § - - +

Bluthänfling Carduelis cannabina Hä 1 !! - § V 3 -

Buchfink Fringilla coelebs B 1 - - § - - +

Elster Pica pica E 2 - - § - - +

Fitis Phylloscopus trochilus F 1 - - § - - +

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla Gb 1 - - § - - +

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Gr 2* !! Z § - 2 -

Gimpel Pyrrhula pyrrhula Gim 1 - - § - - +

Girlitz Serinus serinus Gi 1 - - § - - o

Grünfink Carduelis chloris Gf 6 - - § - - +

Grünspecht Picus viridis Gü 1 !, !! - §§ - - +

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr 3 - - § - - +

Haussperling Passer domesticus H  5* - - § V V o

Heckenbraunelle Prunella modularis He 2 - - § - - +

Kohlmeise Parus major K 1 - - § - - +

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg 3 - - § - - +

Ringeltaube Columba palumbus Rt 1 - - § - - +

Rotkehlchen Erithacus rubecula R 1 - - § - - +

Star Sturnus vulgaris S 1 - - § - - +

Stieglitz Carduelis carduelis Sti 1* - - § - V o

Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd 1* - - § - - o

Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi 4 - - § - - +

I = Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der Vogelschutzrichtlinie

BArtSchVO:  § = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

V = Vorwarnliste  3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Bestand vom Erlöschen bedroht  0 = Bestand erloschen

+ = günstig  o = ungünstig bis unzureichend  - = unzureichend bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

! = hohe verantwortung (Hessen)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung

* = Revier/Reviere teilweise deutlich außerhalb des Geltungsbereichs

besondere 

Verant-

wortung
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Bei den weiteren festgestellten Arten handelt es sich um weit verbreitete Vogelarten mit günstigem 

Erhaltungszustand (Vogelampel: grün) und mit nur geringem Gefährdungspotential, die weder in der 

Roten Liste Deutschlands noch der des Landes Hessen geführt werden (Tab. 3, Abb. 2).  

Im Rahmen der Erfassungen wurde ein deutlicher Individuenverlust durch Prädation (Hauskatzen, Mar-

der, Waschbären) festgestellt. Dies betraf vor allem Meisenarten sowie den Zaunkönig, von dem kein 

Individuum überlebte  

Abbildung 2 stellt die am Standort vorgefundenen Vogelarten kartographisch dar. Entsprechend der 

Methodik geben die Punkte das Zentrum des angenommenen Reviers an. 

b) Nahrungsgäste 

Neben den Reviervögeln wurden elf weitere Vogelarten nachgewiesen, die den Planungsraum und an-

grenzende Bereiche als Nahrungsgäste besuchen (Tab. 4, Abb. 3). Hierbei konnten mit dem Turmfalken 

(Falco tinnunculus) eine streng geschützte Vogelart (BArtSchVO) festgestellt werden. Arten des An-

hangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie wurden nicht nachgewiesen.  

Der Erhaltungszustand von Dohle (Coloeus monedula), Klappergrasmücke (Sylvia curruca), Mauerseg-

ler (Apus apus), Mehlschwalbe (Delichon urbicum), Stockente (Anas platyrhynchos) und Wacholder-

drossel (Turdus pilaris) wird aktuell in Hessen als ungünstig bis unzureichend (Vogelampel: gelb) be-

wertet (Tab. 4).  

Tab. 4: Nahrungsgäste mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssituation (Rote Liste, Vo-

gelampel). Angaben nach HGON (2014), SÜDBECK ET AL. (2009), STAATL. VOGELSCHUTZWARTE HESSEN, RHEINLAND-PFALZ 

UND SAARLAND VSW (2014) und HÜPPOP ET AL. (2013). 

 

Schutz   Rote Liste   

Erhaltungs-

zustand 

Trivialname Art Kürzel EU national D Hessen Zugvögel Hessen

Bachstelze Motacilla alba Ba - - § - - - +

Buntspecht Dendrocopos major Bs - - § - - - +

Dohle Coloeus monedula D - - § - - - o

Elster Pica pica E - - § - - n.b. +

Klappergrasmücke Sylvia curruca Kg - - § - V - o

Mauersegler Apus apus Ms - - § - - - o

Mehlschwalbe Delichon urbicum M - - § V 3 - o

Nilgans Alopochen aegyptiaca Nig - - § - - n.b. n.b.

Rabenkrähe Corvus corone Rk - - § - - - +

Ringeltaube Columba palumbus Rt - - § - - - +

Singdrossel Turdus philimelos Sd - - § - - - +

Star Sturnus vulgaris S - - § - - - +

Stockente Anas platyrhynchos Sto - - § - V - o

Turmfalke Falco tinnunculus Tf - - §§ - - - +

Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd - - § - - - o

Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z - - § - - - +

I = Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der Vogelschutzrichtlinie

BArtSchVO:  § = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

V = Vorwarnliste  3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Bestand vom Erlöschen bedroht  0 = Bestand erloschen

+ = günstig  o = ungünstig bis unzureichend  - = unzureichend bis schlecht   GF = Gefangenschaftsflüchtling

! = hohe verantwortung (Hessen)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung

n.b. = nicht bewertet

besondere 

Verant-

wortung
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Abb. 3: Nahrungsgäste im Planungsraum 2016. 

2.1.3.3 Faunistische Bewertungen 

Hinsichtlich der Reviervogelarten ist der Planungsraum als typisches Siedlungshabitat mit der zu er-

wartenden verarmten Avifauna anzusehen. Die vorkommenden Revierarten sind zumeist ubiquitäre 

oder synanthrope Arten. Im Geltungsbereich konnten der Bluthänfling und der Girlitz, in den Randbe-

reichen der Gartenrotschwanz und der Grünspecht als artenschutzrechtlich besonders relevante Vo-

gelarten mit Reviervorkommen festgestellt werden. Dies führt aus faunistischer Sicht zu einer Aufwer-

tung des Plangebiets. Dennoch ergibt sich im räumlichen Kontext ein verhältnismäßig geringes Kon-

fliktpotential. Brutvorkommen von Arten des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie sind im Geltungs-

bereich aufgrund der Habitatvoraussetzungen unwahrscheinlich. Die weiteren Revierarten stellen 

weitverbreitete und nicht gefährdete Vogelarten dar, die nur vergleichsweise geringe Habitatansprü-

che aufweisen. Die Revierräume konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf die Gehölze und Bäume. 

Die offeneren Flächen dienen hauptsächlich als (Teil-) Nahrungsraum der Reviervögel sowie von Nah-

rungsgästen. 

Hinsichtlich der artenschutzrechtlich relevanten Arten (Bluthänfling, Girlitz, Gartenrotschwanz und 

Grünspecht) ist der Planungsraum als Habitat von mittlerer Wertigkeit einzustufen. Generell stellen 

neben den strukturreichen Hausgärten die Gehölze des Plangebiets stärker frequentierte Bereiche dar.  

Hinsichtlich der Planungen ist davon auszugehen, dass Konflikte für Bluthänfling, Girlitz bedingen. Ein-

griffe in derzeit als Haus- und Freizeitgärten genutzten Bereiche können einen Verlust von Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten bedingen und dadurch neben der direkten Gefahr von Individuenverlusten zu 
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einer Verschlechterung der Habitatbedingungen führen. Diese können von Bluthänfling und Girlitz je-

doch durch das Ausweichen in noch ausreichend zur Verfügung stehenden Alternativhabitate in der 

Umgebung kompensiert werden.  

Es ist anzumerken, dass der am Rand des Plangebiets festgestellte Grünspecht nicht sicher als Brutvo-

gel nachgewiesen werden konnte. Im Rahmen der Suche nach Nistmöglichkeiten konnten nur wenige 

Baumhöhlen festgestellt werden, deren Eignung zudem unklar ist. Auf das Wegfallen von Baumhöhlen 

reagiert die Art normalerweise mit einem Ausweichen auf Alternativflächen in der Umgebung. Da im 

vorliegenden Fall entsprechende geeignete Strukturen im Umfeld des Planungsraums regelmäßig vor-

kommen und die südlich angrenzenden Gartenbereiche durch die Planungen nicht tangiert werden, ist 

mit keiner erheblichen Beeinträchtigung der Art im räumlichen Zusammenhang zu rechnen. Entspre-

chendes gilt auch für den im Randbereich vorkommenden Gartenrotschwanz. Es ist anzunehmen, dass 

die Art ggf. auf Bereiche südlich des Plangebiets ausweicht. Eine Konkurrenzsituation zu anderen Re-

vierpaaren ist hier auszuschließen. Zur Verbesserung des Angebots geeigneter Nistgelegenheiten wird 

jedoch das Anbringen geeigneter Nistkästen im Umfeld empfohlen. 

Der im Umfeld des Geltungsbereichs angetroffene Haussperling wird wie auch Stieglitz und Wachol-

derdrossel durch die geplanten Veränderungen nicht betroffen werden. Im Gebäudebestand konnten 

keine Nester festgestellt werden. Dadurch können artenschutzrechtliche Konflikte durch das Verbauen 

von Nischen, Hohlräumen und Einschlupfmöglichkeiten auszuschließen. Störwirkungen sind für die sy-

nanthropen Arten auszuschließen. 

Bezüglich der weiteren festgestellten Reviervögel sind Eingriffe in Bereiche mit Ruhe- und Fortpflan-

zungsstätten möglich. Dadurch besteht die direkte Gefahr von Individuenverlusten. Eine nachhaltige 

Verschlechterung der Habitatbedingungen ist bei den betroffenen ubiquitären und sehr anpassungs-

fähigen Arten allerdings auszuschließen. Veränderungen werden kurzfristig durch das Ausweichen in 

ausreichend zur Verfügung stehende Alternativhabitate in der Umgebung kompensiert werden.  

Zusätzliche erhebliche Konflikte durch Störwirkungen sind aufgrund des bereits bestehenden Störni-

veaus auszuschließen. Es ist anzunehmen, dass sich die betroffenen Arten an die neue Situation an-

passen und den Lebensraum ggf. nach einer bauzeitlichen Verdrängung wieder in Anspruch nehmen.  

Die angetroffenen Nahrungsgäste entsprechen dem zu erwartenden Spektrum. Hierbei werden haupt-

sächlich verhältnismäßig häufige und störungsunempfindliche Arten angetroffen. Der Planungsraum 

stellt für Greifvögel ein eher sporadisch frequentiertes Jagd- und Nahrungsrevier dar. Es ist anzuneh-

men, dass der beobachtete Turmfalke nur eine lose Bindung an den Planungsraum aufweist und dass 

dieser nur einen geringen Stellenwert im Gesamtlebensraum einnimmt. Auf die Beschneidung des Le-

bensraums reagiert die Art normalerweise mit einem Ausweichen auf Alternativflächen in der Umge-

bung. Da im vorliegenden Fall entsprechende geeignete Strukturen im Umfeld des Planungsraums re-
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gelmäßig vorkommen und der Geltungsraum auch im Rahmen der geplanten Nutzung geeignete Struk-

turen aufweisen wird, ist mit keiner erheblichen Beeinträchtigung der Arten zu rechnen. 

Mauersegler und Mehlschwalbe stellen synanthrope Luftjäger dar, die nur eine lose Bindung an den 

Planungsraum aufweisen, so dass keine nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.  

Eine besondere Bedeutung des Planungsraums für durchziehende Vogelarten ist nicht anzunehmen.  

Lärmemissionen sowie sonstige Störungen während eventueller Bauzeiten führen meist zu vorüberge-

henden Beeinträchtigungen der Fauna. Die bauzeitliche Verdrängung ist somit oft nur kurzfristig und 

klingt nach Abschluss der Baumaßnahme ab. 

Zur detaillierteren Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen der Planung werden die relevanten 

Vogelarten im Zuge der artenschutzrechtlichen Betrachtung näher betrachtet. 

2.1.4 Fledermäuse 

Da alle Fledermausarten zu den nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und § 44 BNatSchG streng geschütz-

ten Tierarten zählen, müssen deren Belange bei Eingriffsplanungen gemäß § 13ff des BNatSchG und 

wegen den allgemeinen Vorgaben des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG besonders berücksichtigt 

werden.  

2.1.4.1 Methoden 

Die Feldbestimmung und systematische Erfassung von Fledermausvorkommen mit Hilfe von Detekto-

ren wurde seit Beginn der 1980er Jahre zunehmend verbessert (AHL 1981; AHL & BAAG 2000; LIMPENS & 

ROSCHEN 1995; PETTERSSON 1993; TUPINIER 1996, WEID 1988). Heute nimmt die Detektorarbeit in der Er-

fassung von Fledermausvorkommen eine zentrale Rolle ein. Als Grundlage dient neben der exakten 

Beschreibung der Rufsequenzen unter bestimmten Verhaltenssituationen, die Weiterentwicklung der 

Aufnahme- und Analysetechniken (PETTERSSON 1999) sowie die methodische Weiterentwicklung der 

systematischen Erfassung und Bewertung von Fledermausvorkommen in der Landschaft (DIETZ & SIMON 

2003; HELMER ET AL. 1988; LIMPENS 1993; LIMPENS & KAPTEYN 1991).  

Tab.5: Begehungen zur Erfassung von Fledermäusen. 

 

Im Untersuchungsgebiet wurden bislang zwei Detektorbegehungen durchgeführt. Zwei weitere sind 

für Juni und Juli geplant. Während der Begehungen wurde jeder mit dem Detektor wahrnehmbare Ruf 

protokolliert und verortet. Als Detektor wurde das Modell EM 3+ (Wildlife Acoustics) eingesetzt. Die 

Feldbestimmung erfolgte nach folgenden Kriterien: 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 03.06.2016 Detektorbegehung

2. Begehung 06.06.2016 Detektorbegehung

3. Begehung geplant Ende Juni Detektorbegehung

4. Begehung geplant Juli Detektorbegehung
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● Hauptfrequenz, Klang, Dauer und Pulsrate der Fledermausrufe. 

● Größe und Flugverhalten der Fledermaus. 

● Allgemeine Kriterien wie Habitat und Erscheinungszeitpunkt. 

2.1.4.2 Ergebnisse 

Im Planungsraum konnte durch die akustische Erfassung drei Fledermausart nachgewiesen werden 

(Tab. 6, Abb. 4). Hierbei handelt es sich um die häufig anzutreffende und synanthrope Zwergfleder-

maus (Pipistrellus pipistrellus), den Großen Abendsegler (Nyctalus noctula) und die Rauhautfleder-

maus (Pipistrellus nathusii). Die Zwergfledermaus nutzte den Planungsraum regelmäßig als Jagdraum 

(Tab. 7). Der Große Abendsegler und die die Rauhautfledermaus konnten hingegen nur mit wenigen 

Kontakten in den Randbereichen festgestellt werden. Eine engere Bindung an den Geltungsbereich ist 

daher unwahrscheinlich. 

 
Abb. 4: Nachweise der Fledermäuse im Planungsraum im Jahr 2016.  

Tab. 6: Fledermausarten im Planungsraum, deren Schutzstatus und Angaben zum derzeitigen Erhaltungszustand. 

(Angaben nach KOCK & KUGELSCHAFTER (1996), MEINIG ET.AL. (2009), BfN (2014) und EIONET (2009). 

 

Schutz   Rote Liste   Erhaltungszustand 

Trivialname Art EU national D Hessen Hessen D EU

Großer Abendsegler Nyctalus noctula IV §§ V 3 o o o

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii IV §§ - 2 x o o

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV §§ - 3 + + +

IV = Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie EG 2006/105

BArtSchVO:  § = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

V = Vorwarnliste  3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Bestand vom Erlöschen bedroht  0 = Bestand erloschen

D = Daten unzureichend   G = Gefährdung anzunehmen

+ = günstig  o = ungünstig bis unzureichend  - = ungünstig bis schlecht   x = nicht bewertet
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Tab. 7: Nachweise der Fledermausarten im Planungsraum im Jahr 2016. 

 

Quartiere 

Im Planungsraum wurden im Rahmen der Untersuchungen keine Quartiere von Fledermäusen nach-

gewiesen. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass die Zwergfledermaus, die eine Präferenz für Baum-

höhlen, Rissen und Spalten sowie Gebäude aufweist, geeignete Bedingungen vorfindet, die als Som-

merquartier oder Wochenstube geeignet sind. Eine temporäre, kurzzeitige Nutzung derartiger Struk-

turen im Sommer ist für verhältnismäßig anspruchslose Art möglich. 

Quartiere des Großen Abendseglers und der Rauhautfledermaus sind aufgrund der Habitatansprüche 

und den vorhandenen Angebots auszuschließen. 

Unterirdische Strukturen, Gebäude oder Bäume mit einer besonderen Eignung als Winterquartier wur-

den im Planungsraum nicht festgestellt. Deshalb und aufgrund der artspezifischen Ansprüche sind Win-

terquartiere unwahrscheinlich.  

Tab. 8: Quartierpräferenzen der nachgewiesenen Fledermäuse.  

 

Jagdraum 

Der Planungsraum wird von der Zwergfledermaus regelmäßig als Jagdraum frequentiert. Schwer-

punkte liegen in den Teilen, die an die Gehölze und die bestehende Bebauung angrenzen sowie entlang 

der Straße (Straßenlaternen). Die Untersuchungen zeigten zudem, dass die Zwergfledermaus Teile des 

Planungsraums teilweise über einen längeren Zeitraum nutzte.  

Für die weiteren Arten hat der Planungsraum nur durchschnittliche Qualitäten. Der Große Abendsegler 

jagt zudem in großen Höhen. 

 

 

Detektor

Trivialname Art 03.06.16 06.06.16

Großer Abendsegler Nyctalus noctula - E -

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii E - -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus II II II

Häufigkeit

E = Einzelnachweis (evtl. Transfer)  I = sporadisch jagend  II = regelmäßig jagend   S = Soziallaute

geplant   

Ende Juni

geplant               

Juli

Trivialname wissenschaftl. Name Sommerquartier Wochenstube Winterquartier

Großer Abendsegler Nyctalus noctula meist Baumhöhlen und 

Nistkästen

wie Sommerquartier Baumhöhlen (fast nie 

in Hessen)

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii Baumhöhlen, 

Nistkästen, seltener in 

Gebäuden

wie Sommerquartier Spalten von Felsen und 

Gebäuden, Holzstapel, 

selten in Baum- und 

Felshöhlen

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Gebäude (Spalten, 

Ritze, hinter Fassaden), 

Bäume (Ritzen und 

hinter Borke)

Gebäude (Spalten, 

Ritze, hinter Fassaden)

Stollen, Höhlen, 

Gebäude (Spalten, 

Ritze, hinter Fassaden)
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Transferrouten 

Regelmäßig frequentierte Transferrouten zwischen verschiedenen Quartieren, verschiedenen Jagd-

räumen oder Quartier und Jagdraum konnten nicht nachgewiesen werden. Die linearen Strukturen in 

den Randbereichen des Geltungsbereichs bieten allerdings günstige Voraussetzungen. Transferrouten 

sind daher überwiegend außerhalb des Eingriffsbereichs wahrscheinlich. 

2.1.4.3 Faunistische Bewertungen 

Der Planungsraum erweist sich als Teillebensraum für Fledermäuse. Wesentliche Qualitätsmerkmale 

des Planungsgebietes sind die Gehölzränder und andere lineare Strukturen (Straßen und Wege).  

Jagdgebiete und Transferraum 

Für die Zwergfledermaus hat das Planungsgebiet eine Bedeutung als Nahrungsraum. Dies verdeutlicht 

das regelmäßige Vorkommen der Art. Zwergfledermäuse konnten bei allen Terminen jagend angetrof-

fen werden. Die Beobachtungen zeigen zudem, dass die Zwergfledermaus den Untersuchungsraum 

über längere Zeiträume als Jagdraum nutzt. Der Verlust von Leitstrukturen bzw. kleinere Änderungen 

im Umfeld werden von der Zwergfledermaus allerdings schnell kompensiert. 

Für die weiteren Arten hat der Planungsraum nur durchschnittliche Qualitäten. Erhebliche Beeinträch-

tigungen sind durch Planungen nicht anzunehmen. 

Potentielle Transferrouten werden nicht tangiert. Eine nachhaltige Verschlechterung der Habitatbe-

dingungen kann ausgeschlossen werden. Es ist anzunehmen, dass sich die entlang der bestehenden 

Bebauung festgestellten Flugbewegungen nicht erheblich verändern. 

Winterquartiere/Sommerquartiere/Wochenstuben 

Im Gebäudebestand und im Baumbestand konnten keine Quartiere festgestellt werden. Temporär-

quartiere und ggf. Wochenstuben der Zwergfledermaus sind aufgrund der sehr schwachen Quartier-

treue möglich (Tab. 8). Quartiere des Großen Abendseglers und der Rauhautfledermaus sind aufgrund 

der Habitatansprüche und den vorhandenen Angebots auszuschließen. 

Das Auftreten von Winterquartieren ist aufgrund der artspezifischen Eigenschaften (meist Überwinte-

rung in Massenquartieren) unwahrscheinlich. Durch die Beanspruchung des Planungsraums (ggf. Ge-

bäudeabriss oder Baumfällungen) sind somit Eingriffe in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten (Sommer-

quartiere und Wochenstuben) der Zwergfledermaus möglich. Dies kann bei Einhaltung der vorgeschla-

genen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen werden, die im Rahmen der Ar-

tenschutzrechtlichen Überprüfung (Kap. 2.2.3) formuliert werden.  

Anlagenbedingte und betriebsbedingte Auswirkungen auf das Jagdhabitat oder Quartiere sind für alle 

festgestellten Arten als unerheblich einzustufen.  
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Zur detaillierteren Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen werden Großer Abendsegler, Rau-

hautfledermaus und Zwergfledermaus im Zuge der anschließenden artenschutzrechtlichen Überprü-

fung näher betrachtet. 

2.1.5 Reptilien 

Viele der heimischen Reptilien sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind alle 

Reptilienarten nach BArtSchVO bzw. auf europäischer Ebene durch Anhang IV der Fauna-Flora -Habi-

tat-Richtlinie [92/43/EWG] gesetzlich geschützt. 

2.1.5.1 Methode 

Zur Kartierung der Reptilien wurden in Teilbereichen des Geltungsbereichs besonders sonnenexpo-

nierte Stellen sei April mit bislang vier Begehungen untersucht (Tab. 9). Eine weitere Begehung ist im 

Juni geplant. Ein Schwerpunkt der Begehungen liegt besonders in den kurzrasigen oder schütter be-

wachsenen Bereichen, die an die Gehölze sowie an Grenzstrukturen anschließen (Wege, Straßen, 

Zäune). Einerseits findet sich dort eine große Anzahl potentiell guter Unterschlupfmöglichkeiten für 

Reptilien und andererseits nutzen die Tiere vegetationsarme Flächen. Die Begehungen erfolgten bei 

jeweils gutem Wetter. 

Tab. 9: Begehungen zur Erfassung der Reptilien mit Schwerpunkt der Zauneidechse. 

 

2.1.5.2 Ergebnisse 

Im Rahmen der Untersuchungen konnte im Planungsraum lediglich das Vorkommen der Blindschleiche 

(Anguis fragilis) nachgewiesen werden. Die Art wurde mit einem Einzelexemplar festgestellt, dürfte 

jedoch im Planungsraum regelmäßig vorkommen (Tab. 10). Artenschutzrechtlich relevante Arten wie 

die Zauneidechse oder die Schlingnatter wurden trotz intensiver Nachsuche nicht festgestellt. 

Tab. 10: Reptilien mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus. Angaben nach KÜHNEL ET AL. (2009), AGAR & FENA 

(2010), BfN (2007) und EIONET (2009). 

 

 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 04.04.2016 Übersichtsbegehung

2. Begehung 16.05.2016 Kontrolle und Absuchen des Plangebiets

3. Begehung 28.05.2016 Kontrolle und Absuchen des Plangebiets

4. Begehung 07.06.2016 Kontrolle und Absuchen des Plangebiets

5. Begehung geplant Mitte Juni Kontrolle und Absuchen des Plangebiets

Art Trivialname

Schutz         

EU

Schutz 

national

Rote Liste 

BRD

Rote Liste 

Hessen

Erhaltungs-

zustand 

Hessen

Erhaltungs-

zustand       

BRD

Erhaltungs-

zustand      

EU

Anguis fragilis Blindschleiche - § - - x x x

IV = Art des Anhang IV, FFH Richtlinie EG 2006/105 [FFH]     BArtSchVO:  § = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

V = Vorwarnliste  3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Bestand vom Erlöschen bedroht  0 = Bestand erloschen

+ = günstig  o = ungünstig bis unzureichend  - = unzureichend bis schlecht   x = nicht bewertet
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2.1.5.3 Faunistische Bewertung 

Die im Planungsraum nachgewiesene Blindschleiche (Anguis fragilis) stellt nur vergleichsweise geringe 

Lebensraumansprüche und wird in Mittelgebirgsregionen häufig angetroffen. Aus diesem Grund gilt 

diese Art nicht als gefährdet. Spezielle Schutzmaßnahmen sind nicht nötig.  

Da nach §44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten relevant sind, die unter gemeinschaftlichem Schutz stehen 

(EU-VSRL, FFH-Arten, streng geschützte Arten) ist die vorgefundene Blindschleiche im Rahmen der wei-

teren Artenschutzrechtlichen Betrachtung nicht weiter zu berücksichtigen.  

2.1.6 Haselmaus 

Neben der Haselmaus gehören noch drei weitere Arten zu den heimischen Bilchen (Schlafmäuse, Gli-

ridae). Alle Arten sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind Gartenschläfer und 

Siebenschläfer nach BArtSchVO besonders geschützt. Haselmaus und Baumschläfer sind sogar streng 

geschützt und stellen Arten des Anhang IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie [92/43/EWG] dar.  

2.1.6.1 Methode 

Aufgrund der Habitatausstattung des Plangebiets ist im Bereich der Gärten das Vorkommen der Hasel-

maus möglich, wenngleich aufgrund des sehr hohen Prädationsdrucks durch Hauskatzen, Steinmarder, 

Waschbären, Füchse usw. sehr unwahrscheinlich.  

2.1.6.2 Ergebnisse 

Durch die kurze Untersuchungsperiode sind für diese Art keine belastbaren Kartierungsergebnisse zu 

erwarten. Infolge dessen wird die Haselmaus auf der Grundlage von Worts-Case-Szenarios bewertet. 

Tab. 11: Bilche im Planungsraum mit Schutzstatus und Angaben zum derzeitigen Erhaltungszustand. (Angaben 

nach KOCK & KUGELSCHAFTER (1996), MEINIG ET.AL. (2009), BfN (2007) und EIONET (2009). 

 

2.1.6.3 Faunistische Bewertung 

Aufgrund der Worst-Case-Annahme ist ein Vorkommen im Geltungsbereich möglich. Es ist anzuneh-

men, dass sich Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Haselmaus gegebenenfalls in weniger gestörten 

Bereichen des Geltungsbereichs befinden und die vorhandenen Haselnusssträucher und Walnuss-

bäume zur Nahrungssuche aufgesucht werden. Adulte Haselmäuse sind sehr ortstreu und besetzen 

feste Streifgebiete. In den meisten Lebensräumen kommen sie natürlicherweise nur in geringen Dich-

ten (1-2 adulte Tiere / ha) vor. Die Haselmaus ist zudem physiologisch darauf angewiesen, im Herbst 

Schutz   Rote Liste   Erhaltungszustand 

Trivialname Art EU national D Hessen Hessen D EU

Haselmaus Muscardinus avellanarius IV §§ G D o o x

IV = Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie EG 2006/105

BArtSchVO:  § = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

V = Vorwarnliste  3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Bestand vom Erlöschen bedroht  0 = Bestand erloschen

D = Daten unzureichend   G = Gefährdung anzunehmen

+ = günstig  o = ungünstig bis unzureichend  - = ungünstig bis schlecht   x = nicht bewertet
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ausreichend große Fettreserven anzulegen, um den Winter zu überstehen. Hierfür sind energiereiche 

Nahrungsquellen, wie Haselnüsse besonders geeignet.  

Hinsichtlich der geplanten Nutzung ist eine Verschlechterung der Habitatbedingungen durch das Weg-

fallen von potentieller Nahrungsquellen und Nistgelegenheiten aufgrund der geringen Größe der be-

troffenen Bereiche für den Erhalt der lokalen Population als unerheblich zu bewerten.  

Erhebliche Beeinträchtigungen durch potentielle Störungsfaktoren sind als unerheblich einzuschätzen. 

Untersuchungen zeigen, dass die Haselmaus entgegen früherer Annahmen wenig störsensibel ist und 

auch im Siedlungsbereich oder im Bereich von Autobahnen regelmäßig angetroffen kann.  

Durch Eingriffe (Baumfällungen) besteht ein erhöhtes Risiko von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflan-

zungsstätten und der damit verbundenen Tötung oder Verletzung von Individuen.  

Die Verbotstatbestände „Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

und die damit verbundene „Verletzung /Tötung von Individuen“ (Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG) durch die Beschädigung von Quartieren können somit nur bei Einhaltung von Vermei-

dungs- und Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  

Zur Gewährleistung von permanent geeigneten Habitatbedingungen sind kurz- und mittelfristig das 

Anbringen und die regelmäßige Pflege von zusätzlichen Nisthilfen in aussichtsreichen Bereichen im 

Geltungsbereich oder in der Umgebung zu empfehlen. 

Anmerkung: Sollten im Rahmen der Baubegleitung Haselmäuse festgestellt werden sollte in Erwägung 

gezogen werden, die Habitatbedingungen durch die Neuanlage von Haselnussgehölzen entsprechend 

zu sichern. 

Zur detaillierteren Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Haselmaus im Zuge der 

anschließenden artenschutzrechtlichen Überprüfung näher betrachtet. 
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2.2 Stufe II & III: Prüfung von Verbotstatbeständen und Vermeidung von Beeinträchtigungen 

und Ausnahmeverfahren 

In die Stufe II des Verfahrens wurden folgende Arten der untersuchten Tiergruppen aufgenommen: 

a) Vögel 

Von denen im Rahmen der faunistischen Untersuchungen nachgewiesenen Reviervogelarten und wei-

teren Vogelarten als Nahrungsgäste werden als artenschutzrechtlich relevante Art primär Bluthänf-

ling, Girlitz, Gartenrotschwanz und Grünspecht betrachtet. Die nachfolgenden Prüfungen von Ver-

botstatbeständen, Vermeidung von Beeinträchtigungen und eventuelle Ausnahmeverfahren werden 

für diese Arten aufgrund des unzureichenden bis ungünstigen bzw. unzureichenden bis schlechten Er-

haltungszustands (Vogelampel: gelb, rot) als ausführliche Art-für-Art-Prüfung (inkl. Prüfbögen) durch-

geführt. 

Sekundär werden Haussperling, Stieglitz und Wacholderdrossel betrachtet. Aufgrund der Revier-

schwerpunkte deutlich außerhalb des Geltungsbereichs und der zu erwartenden geringen Relevanz 

wird hierbei auf die Anlage von Prüfbögen verzichtet und die Ergebnisse der Prüfung lediglich in tabel-

larischer Form dargestellt.  

Reviervogelarten und Nahrungsgäste mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: „grün“) werden 

entsprechend der Vorgabe im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen in tabellari-

scher Form bearbeitet. 

Nahrungsgäste, die nach BArtSchV „streng geschützt“ sind, sind im engeren Sinne nicht artenschutz-

rechtlich relevant, da im Hinblick auf das oftmals schwer zu fassende „Störungsverbot“ Art. 12 Abs. 1 

b) FFH-RL eine Störung nur dann eintritt, wenn diese an den Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt 

oder sich auf deren Funktion auswirkt. Diese Sachverhalte sind für Nahrungsgäste nicht eindeutig zu-

zuordnen. Auf eine Art-für-Art-Prüfung wird daher bei diesen Arten verzichtet und stattdessen eine 

tabellarische Bewertung vorgenommen.  

b) Fledermäuse 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen konnten im Planungsgebiet Zwergfledermaus (Pipistrel-

lus pipistrellus), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) und Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

nachgewiesen werden. Da alle heimischen Fledermausarten, aufgrund deren Status als FFH-Anhang 

IV-Art bzw. deren strengen Schutzes nach BArtSchV zu den artenschutzrechtlich relevanten Arten ge-

rechnet werden müssen, betrachten die nachfolgenden Schritte die Prüfungen von Verbotstatbestän-

den, die Vermeidung von Beeinträchtigungen und eventuelle Ausnahmeverfahren. Die Prüfung wird 

anhand der aktuellen Musterbögen (Stand Juni 2011) als Art-für-Art-Prüfung durchgeführt. Zur besse-

ren Übersicht erläutert eine tabellarische Darstellung die Resultate der Prüfung hinsichtlich der be-

rücksichtigten Prüffaktoren sowie der empfohlenen Vermeidungsmaßnahmen. 
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c) Reptilien 

Da nach §44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten relevant sind, die unter gemeinschaftlichen Schutz stehen (EU-

VSRL, FFH-Arten, streng geschützte Arten) ist die vorkommende Blindschleiche im Rahmen der weite-

ren Artenschutzrechtlichen Betrachtung nicht weiter zu berücksichtigen. Relevante Arten, wie bei-

spielsweise die Zauneidechse, konnten nicht nachgewiesen werden. 

b) Haselmaus 

Im Planungsraum ist das Auftreten der Haselmaus möglich. Da diese Art, aufgrund deren Status als 

FFH-Anhang IV-Art bzw. deren strengen Schutzes nach BArtSchV zu den artenschutzrechtlich relevan-

ten Arten gerechnet werden müssen, betrachten die nachfolgenden Schritte die Prüfungen von Ver-

botstatbeständen, die Vermeidung von Beeinträchtigungen und eventuelle Ausnahmeverfahren. Die 

Prüfung wird als Art-für-Art-Prüfung durchgeführt. Zur besseren Übersicht erläutert eine tabellarische 

Darstellung die Resultate der Prüfung hinsichtlich der berücksichtigten Prüffaktoren sowie der emp-

fohlenen Vermeidungsmaßnahmen. 

2.2.1 Prüfung von Vögeln mit günstigem Erhaltungszustand 

Für Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: „grün“) sind die Verbotstatbestände in 

der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon aus-

gegangen werden kann, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räum-

lichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.1 und 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. 

keine Verschlechterung des Erhaltungszustand der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs.1 

Nr.2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden.  

Im Planungsgebiet kann es während der Bauzeit durch Lärmemissionen sowie sonstige Störungen zu 

vorübergehenden Beeinträchtigungen der Fauna kommen. Die bauzeitliche Verdrängung der Fauna 

durch die temporäre Inanspruchnahme ist jedoch nur kurzfristig und klingt nach Abschluss der Bau-

maßnahme ab. Nachhaltige Beeinträchtigungen sind aufgrund der Verfügbarkeit von Alternativhabita-

ten in der Umgebung nicht zu erwarten.  

Zur Vermeidung von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der damit möglichen Tötung 

und Verletzung von Individuen sind generell folgende Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Avifauna 

zu beachten: 

 Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen und einem Abriss der Gebäude ist während der 

Brutzeit (1. März - 30. Sept.) gemäß § 39 BNatSchG und aus artenschutzrechtlichen Gründen ab-

zusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen Bereiche 

zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu 

kontrollieren. 

 Ersatzpflanzungen von Bäumen und Gehölzen (heimische, standortgerechte Arten) sind wün-

schenswert 
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Erhebliche anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Da zudem viele der 

potentiell vorkommenden Vogelarten als verhältnismäßig stresstolerant gelten und ein gewisser Stö-

rungspegel auch jetzt schon als gegeben anzusehen ist, dürften bereits Gewöhnungseffekte wirken. 

Tab. 12: Prüfung der Betroffenheit von Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: „grün“). 

 

2.2.2 Tabellarische Prüfung von Nahrungsgästen mit ungünstigem Erhaltungszustand bzw. 

streng geschützten Arten (BArtSchV) 

Nachfolgend ist die Prüfung von Verbotstatbeständen, Vermeidung von Beeinträchtigungen für Nah-

rungsgäste mit ungünstigem bis unzureichendem Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb) in tabellari-

scher Form dargestellt (Tab. 13). 

Diese Arten sind im engeren Sinne nicht artenschutzrechtlich relevant, da im Hinblick auf das oftmals 

schwer zu fassende „Störungsverbot“ Art. 12 Abs. 1 b) FFH-RL eine Störung nur dann eintritt, wenn 

diese an den Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt oder sich auf deren Funktion auswirkt.  

Trivialname wissenschaftlicher Name Status

§ 44 Abs.1 (1) 

BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 (2) 

BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. 

Fortpflanzungs- 

und 

Ruhestätten"

Erläuterung zur 

Betroffenheit

Vermeidungs- bzw. 

Kompensations-

Maßnahmen

Amsel Turdus merula R x x x • Möglichkeit der 

Zerstörung von 

Gelegen und der 

Tötung von Tieren                                                    

• baubedingte 

Störung von 

Reviervorkommen                                

• unerheblicher 

Verlust von Ruhe 

und Verlust von 

Lebensraum

a) Von einer Rodung 

von Bäumen und 

Gehölzen ist während 

der Brutzeit (1. März - 

30.Sept.) gemäß § 39 

BNatSchG abzusehen.

Bachstelze Motacilla alba N - - - - -

Blaumeise Parus caeruleus R x x x wie "Amsel" wie "Amsel"

Buchfink Fringilla coelebs R x x x wie "Amsel" wie "Amsel"

Buntspecht Dendrocopos major N - - - - -

Elster Pica pica R+N x x x wie "Amsel" wie "Amsel"

Fitis Phylloscopus trochilus R - - - Revier außerhalb 

Geltungsbereich

-

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla R - - - Revier außerhalb 

Geltungsbereich

-

Gimpel Pyrrhula pyrrhula R x x x wie "Amsel" wie "Amsel"

Grünfink Carduelis chloris R x x x wie "Amsel" wie "Amsel"

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros R x x x wie "Amsel" wie "Amsel"

Heckenbraunelle Prunella modularis R x x x wie "Amsel" wie "Amsel"

Kohlmeise Parus major R x x x wie "Amsel" wie "Amsel"

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla R x x x wie "Amsel" wie "Amsel"

Nilgans Alopochen aegyptiaca N - - - - -

Rabenkrähe Corvus corone N - - - - -

Ringeltaube Columba palumbus R+N x x x wie "Amsel" wie "Amsel"

Rotkehlchen Erithacus rubecula R x x x wie "Amsel" wie "Amsel"

Singdrossel Turdus philimelos N - - - - -

Star Sturnus vulgaris R+N - - - Revier außerhalb 

Geltungsbereich

-

Zaunkönig Troglodytes troglodytes N - - - - -

Zilpzalp Phylloscopus collybita R x x x wie "Amsel" wie "Amsel"

R = Reviervogel   N = Nahrungsgast
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Durch die Nutzung des Plangebiets wird ein Teilaspekt des Nahrungshabitats von Dohle, Klappergras-

mücke, Mauersegler, Mehlschwalbe, Turmfalke und Wacholderdrossel berührt. Erhebliche Beein-

trächtigungen können für alle Arten aufgrund des ausreichenden Angebots von adäquaten Alternati-

ven in der Umgebung und der nur losen Bindung an den Planungsraum ausgeschlossen werden (vgl. 

Kap. 2.1.3.3). Auswirkungen auf Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sind jeweils nicht zu erwarten. Anla-

gen- und betriebsbedingte Auswirkungen können ausgeschlossen werden.  

Tab. 13: Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Nahrungsgästen mit ungünstigem bis unzureichendem Er-
haltungszustand (Vogelampel: gelb). 

 

2.2.3 Art für Art-Prüfung 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt in diesem Abschnitt eine Zusammenfassung der Ergebnisse 

der Prüfungen. Hierfür wird eine tabellarische Form gewählt (Tab. 14). Die Tabelle stellt die Resultate 

der einzelnen Prüfschritte, das resultierende Ergebnis zur Notwendigkeit einer Ausnahmeregelung, 

eine kurze Erläuterung zur Betroffenheit sowie mögliche Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen dar. Ausführliche Angaben und Begründungen enthalten die Prüfbögen im An-

hang (Kap. 4).  

Vögel 

Die Hauptkonflikte können primär durch die Beanspruchung von Gelände und dem damit verbundenen 

Lebensraumverlust bedingt werden. Hinsichtlich der hier betrachteten Arten kann es zu Konflikten hin-

sichtlich der Reviere Bluthänfling, Girlitz, Gartenrotschwanz und Grünspecht kommen. Die Verbots-

tatbestände „Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und die 

damit verbundene „Verletzung /Tötung von Individuen“ (Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG) durch Beschädigung von Gelegen sind somit möglich. Diese können jedoch unter Berück-

sichtigung von folgenden Vermeidungsmaßnahmen verhindert werden. 

Trivialname Art

Status 

EU-

VSRL Schutz national

§ 44 Abs.1 (1) 

BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 (2) 

BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. 

Fortpflanzungs- 

und 

Ruhestätten"

Erläuterung zur 

Betroffenheit

Vermeidungs- 

bzw. 

Kompensations-

Maßnahmen

Dohle Coloeus monedula - § - - - • unerheblicher Verlust 

von Nahrungshabitat.

-

Klappergrasmücke Sylvia curruca - § - - - • unerheblicher Verlust 

von Nahrungshabitat.

-

Mauersegler Apus apus - § - - - • der synanthrope Luft-

jäger findet weiterhin adä-

quaten Nahrungsraum vor.

-

Mehlschwalbe Delichon urbicum - § - - - • der synanthrope Luft-

jäger findet weiterhin adä-

quaten Nahrungsraum vor.

-

Stockente Anas platyrhynchos - §§ - - - • unerheblicher Verlust 

von Lebensraum

-

Turmfalke Falco tinnunculus - §§ - - - • unerheblicher Verlust 

von Nahrungshabitat.

-

Wacholderdrossel Turdus pilaris - § - - - • unerheblicher Verlust 

von Nahrungshabitat.

-

I = Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der Vogelschutzrichtlinie
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 Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen und einem Abriss der Gebäude ist während der 

Brutzeit (1. März - 30. Sept.) gemäß § 39 BNatSchG abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeit-

raum notwendig werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch 

einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren. 

 Als Ersatz für ggf. wegfallenden Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sind fünf geeignete Nistkästen 

(z.B. Schwegler Nisthöhle 2GR Oval) vorzugsweise in einem bestehenden bzw. entstehenden 

Streuobstbestand anzubringen und regelmäßig zu pflegen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind aufgrund der Verfügbarkeit von Alternativhabitaten in der Umge-

bung nicht zu erwarten. Insbesondere die Revierräume von Grünspecht und Gartenrotschwanz sind 

ohnehin überwiegend den Gartenbereichen südlich des Geltungsbereichs zuzuordnen.  

Nachhaltige anlagen- oder betriebsbedingten Beeinträchtigungen durch Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG) können hingegen wegen der geringen Störempfindlichkeit der Art und den bereits wirken-

den Gewöhnungseffekten ausgeschlossen werden. 

Die festgestellten Reviere von Stieglitz und Wacholderdrossel weisen einen Revierschwerpunkt au-

ßerhalb des Geltungsbereichs auf. Durch die geringe Störempfindlichkeit der Arten, dem ausreichen-

den Abständen zur Eingriffsfläche und aufgrund der bereits wirkenden Gewöhnungseffekte ist anzu-

nehmen, dass sich die betroffenen Arten an die neue Situation anpassen und den Lebensraum ggf. 

nach einer bauzeitlichen Verdrängung wieder in Anspruch nehmen. Nachhaltige Beeinträchtigungen 

sind nicht zu erwarten. Tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG können somit ausgeschlossen 

werden. Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Arten wurden innerhalb des geplanten Eingriffsbe-

reichs nicht festgestellt und werden nicht berührt. Die Verbotstatbestände „Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und die damit verbundene „Verletzung /Tötung 

von Individuen“ (Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) durch Beschädigung von Gelegen 

sind somit nicht möglich. 

Fledermäuse 

Jagdgebiete und potentielle Transferräume 

Für die Zwergfledermaus hat das Planungsgebiet eine Bedeutung als Nahrungsraum. Dies verdeutlicht 

das regelmäßige Vorkommen der Art. Der Verlust von Leitstrukturen bzw. kleinere Änderungen im 

Umfeld werden allerdings schnell kompensiert. Die Zwergfledermaus zeigt eine Affinität zur Jagd ent-

lang von linearen Strukturen (Gehölze, Straßen, Gebäude usw.). Da diesbezüglich keine erheblichen 

Eingriffe vorgesehen sind, können nachhaltige Beeinträchtigungen auszuschließen. Ebenso werden po-

tentielle Transferrouten erhalten. Entsprechendes gilt für den Großen Abendsegler und die Rauhaut-

fledermaus, die ohnehin nur mit sporadischen Kontakten nachgewiesen wurden. 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG können somit ausgeschlossen werden. 
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Winterquartiere/Sommerquartiere/Wochenstuben 

Es konnten zunächst keine Quartiere der Arten identifiziert werden. Dies kann zum einen daran liegen, 

dass die sehr unauffälligen Sommerquartiere nicht gefunden wurden. Andererseits wechselt beispiels-

weise die Zwergfledermaus häufig zwischen verschiedenen Quartieren und zeigt nur eine sehr schwa-

che Quartiertreue. Generell könnte der Gebäude- und Baumbestand jedoch ein ausreichendes Poten-

tial von geeigneten Spalten und Ritzen aufweisen.  

Winterquartiere sind aufgrund der überwiegend unzureichenden Habitatbedingungen und den artspe-

zifischen Ansprüchen unwahrscheinlich. Durch die Planungen sind die Fällung von Bäumen und der 

Abriss von Gebäuden möglich. Hierdurch können Quartierräume von Fledermäusen tangiert und dau-

erhaft zerstört werden. Durch die Eingriffe besteht somit ein erhöhtes Risiko von Eingriffen in Ruhe- 

und Fortpflanzungsstätten und der damit verbundenen Tötung oder Verletzung von Individuen.  

Die Verbotstatbestände „Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) und die damit verbundene „Verletzung /Tötung von Individuen“ (Verbotstatbestand nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) durch die Beschädigung von Quartieren können somit nur bei Einhaltung 

der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen werden. 

 Abrissarbeiten und Rodungen von Höhlenbäumen sind außerhalb der Wochenstubenzeiten 

(01.Mai bis 31.Juli) durchzuführen. Günstige Zeitpunkte sind Feb. - März bzw. Ende Sept. - Ende 

Nov.. Abrissarbeiten und Baumfällungen sind durch eine qualifizierte Person zu begleiten (öko-

logische Baubegleitung). 

 Festgestellte Quartiere sind so lange zu erhalten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde 

anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurde. 

 Werden Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Fledermäusen betroffen, sind diese durch das An-

bringen und die regelmäßige Pflege von geeigneten Fledermaus-Nisthöhlen (z.B. Schwegler Fle-

dermaus-Ganzjahres-Fassadenquartier 1WQ) zu kompensieren. Hierbei ist jede wegfallende 

Ruhe- und Fortpflanzungsstätte durch drei Fledermausnistkästen zu ersetzen. 

Anlagenbedingte und betriebsbedingte Auswirkungen können überfliegende Individuen sowie räumli-

che Veränderungen im Jagdhabitat und an den Quartieren betreffen. Hierbei ist unbedingt zu beach-

ten, dass die direkte Beleuchtung von Einflugbereichen zu erheblichen Störungen führen kann.  

Haselmaus 

Für die Haselmaus kann das Planungsgebiet einen Teilaspekt des Revierraums darstellen. Hierbei 

kommt vor allem den Randbereichen mit einem ausreichenden Angebot von Haselnuss und Walnuss 

eine besondere Bedeutung bei. Aufgrund der fehlenden Nachweise von Ruhe- und Fortpflanzungsstät-

ten ist diesen Bereichen allerdings an ehesten eine Bedeutung als Nahrungsraum zuzurechnen.  

Die Verbotstatbestände „Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) und die damit verbundene „Verletzung /Tötung von Individuen“ (Verbotstatbestand nach 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) durch die Beschädigung von Quartieren können bei Einhaltung der vor-

geschlagenen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen werden. 

 Rodung von Gehölzbeständen in den Monaten September/Oktober (außerhalb der Fortpflan-

zungszeit und dem Winter-schlaf). Das Gehölzschnittgut ist für ein paar Tage auf der Fläche zu 

belassen, so dass möglicherweise betroffene Haselmäuse fliehen können, anschließend Abtrans-

port des Schnittguts. Des Weiteren ist eine flächendeckende Suche nach Haselmausnestern in al-

len potentiellen Lebens-räumen unmittelbar vor den Rodungsmaß-nahmen (ökologische Baube-

gleitung). 

 Gegebenenfalls festgestellte Quartiere sind so lange zu erhalten, bis von der Naturschutzbe-

hörde anderweitigen Maßnahmen (z.B. Umsiedlung) zugestimmt wurde. 

 Im Umfeld sind drei Haselmausnistkästen (z.B. Schwegler 2KS Spezieller Haselmauskobel (Ein-

schlupf-Ø26mm) oder ähnliche), davon mind. einer vor Beginn der Rodungsarbeiten, anzubrin-

gen. Hierdurch stehen Notquartiere für evtl. Notumsiedlungen bereit. 

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Maßnahmen besteht kein Erfordernis der Zulassung ei-

ner Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. der Befreiung nach § 67 BNatSchG. 
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Tab. 14: Übersicht der Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Arten mit ungünstigem bis unzureichendem 
bzw. unzureichendem bis schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb, rot), streng geschützte Arten sowie 
FFH-Anhang IV-Arten mit Darstellung von Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen. 
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Tab. 14 [Fortsetzung]: Übersicht der Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Arten mit ungünstigem bis un-
zureichendem bzw. unzureichendem bis schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb, rot), streng ge-
schützte Arten sowie FFH-Anhang IV-Arten mit Darstellung von Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen. 
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Tab. 14 [Fortsetzung]: Übersicht der Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Arten mit ungünstigem bis un-
zureichendem bzw. unzureichendem bis schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb, rot), streng ge-
schützte Arten sowie FFH-Anhang IV-Arten mit Darstellung von Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen. 
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Tab. 14 [Fortsetzung]: Übersicht der Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Arten mit ungünstigem bis un-
zureichendem bzw. unzureichendem bis schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb, rot), streng ge-
schützte Arten sowie FFH-Anhang IV-Arten mit Darstellung von Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen. 
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2.3 Fazit 

Die Stadt Gießen plant im Bereich der Kernstadt die Aufstellung des Bebauungsplans Gi 05/21 „Schüt-

zenstraße Nordost“. Das Plangebiet ist ca. 1,7 ha groß und liegt am östlichen Rand der Gießener West-

stadt. 

Das vorliegende Gutachten untersucht die in diesem Zusammenhang geforderte Überprüfung, ob 

durch die geplante Nutzung geschützte Arten betroffen sind. Gegebenenfalls ist sicherzustellen, dass 

durch geeignete Maßnahmen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG eintreten.  

Insgesamt sind durch die Veränderung Auswirkungen auf die Tierwelt anzunehmen. Aufgrund der 

räumlichen Lage und der Habitatausstattung konnten in einer Vorprüfung Vögel, Fledermäuse und 

Reptilien als potentiell betroffene artenschutzrechtlich relevante Artengruppen identifiziert werden. 

Aufgrund der Ergebnisse der Nutzungstypenkartierung wurde die Haselmaus als weitere potentiell be-

troffene Art in die Betrachtung einbezogen. Durch die kurze Untersuchungsperiode sind allerdings für 

diese Art keine belastbaren Kartierungsergebnisse zu erwarten. Infolge dessen wird die Haselmaus auf 

der Grundlage von Worts-Case-Szenarios bewertet. 

Zur Abschätzung artenschutzrechtlicher Belange gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wurde 

das mögliche Vorkommen dieser Tiergruppen untersucht und entsprechend geprüft. 

Aus der Analyse sind als artenschutzrechtlich relevante Tierarten die Vogelarten Bluthänfling, Girlitz, 

Gartenrotschwanz, Grünspecht, Stieglitz und Wacholderdrossel, die Fledermausarten Großer Abend-

segler, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus sowie die Haselmaus hervorgegangen. Dement-

sprechend sind artenschutzrechtliche Konflikte möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs-und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann nach der Prüfung bei Berücksichti-

gung von Vermeidungsmaßnahmen und Kompensations-Maßnahmen ausgeschlossen werden (vgl. 

Kap. 2.2.3 „Art-für-Art-Prüfung“). Hierbei sind folgende Maßnahmen umzusetzen:  

Vögel 

Bluthänfling, Girlitz, Gartenrotschwanz, Grünspecht 

 Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen und einem Abriss der Gebäude ist während der 

Brutzeit (1. März - 30. Sept.) gemäß § 39 BNatSchG abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeit-

raum notwendig werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch 

einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren. 

 Als Ersatz für ggf. wegfallenden Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sind fünf geeignete Nistkästen 

(z.B. Schwegler Nisthöhle 2GR Oval) vorzugsweise in einem bestehenden bzw. entstehenden 

Streuobstbestand anzubringen und regelmäßig zu pflegen. 
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Stieglitz, Wacholderdrossel 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Arten wurden innerhalb des geplanten Eingriffsbereichs nicht 

festgestellt und werden nicht berührt. Die Verbotstatbestände „Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und die damit verbundene „Verletzung /Tötung von Indivi-

duen“ (Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) durch Beschädigung von Gelegen sind 

somit nicht möglich. 

Durch die geringe Störempfindlichkeit der Arten und aufgrund der bereits wirkenden Gewöhnungsef-

fekte ist anzunehmen, dass sich die betroffenen Arten an die neue Situation anpassen und den Lebens-

raum ggf. nach einer bauzeitlichen Verdrängung wieder in Anspruch nehmen. Nachhaltige Beeinträch-

tigungen sind nicht zu erwarten. Tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG können somit ausge-

schlossen werden.  

Weitere Arten 

Für den Großteil der vorkommenden Vogelarten sind aufgrund der vergleichsweise hohen Stresstole-

ranz, der guten Anpassungsfähigkeiten sowie der derzeit schon vorhandenen Störwirkungen und der 

daraus resultierenden Gewöhnungseffekte keine oder nur geringe Auswirkungen zu erwarten. Ähnli-

ches gilt aufgrund der verhältnismäßig unspezifischen Bindung auch für die nach-gewiesenen Nah-

rungsgäste. Nachhaltige Beeinträchtigungen sind aufgrund der Verfügbarkeit von Alternativhabitaten 

in der Umgebung nicht zu erwarten.  

Fledermäuse 

 Abrissarbeiten und Rodungen von Höhlenbäumen sind außerhalb der Wochenstubenzeiten 

(01.Mai bis 31.Juli) durchzuführen. Günstige Zeitpunkte sind Feb. - März bzw. Ende Sept. - Ende 

Nov.. Abrissarbeiten und Baumfällungen sind durch eine qualifizierte Person zu begleiten (öko-

logische Baubegleitung). 

 Festgestellte Quartiere sind so lange zu erhalten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde 

anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurde. 

 Werden Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Fledermäusen betroffen, sind diese durch das An-

bringen und die regelmäßige Pflege von geeigneten Fledermaus-Nisthöhlen (z.B. Schwegler Fle-

dermaus-Ganzjahres-Fassadenquartier 1WQ) zu kompensieren. Hierbei ist jede wegfallende 

Ruhe- und Fortpflanzungsstätte durch drei Fledermausnistkästen zu ersetzen. 

Anlagenbedingte und betriebsbedingte Auswirkungen können überfliegende Individuen sowie räumli-

che Veränderungen im Jagdhabitat und an den Quartieren betreffen. Hierbei ist unbedingt zu beach-

ten, dass die direkte Beleuchtung von Einflugbereichen zu erheblichen Störungen führen kann.  

Haselmaus 

 Rodung von Gehölzbeständen in den Monaten September/Oktober (außerhalb der Fortpflan-

zungszeit und dem Winter-schlaf). Das Gehölzschnittgut ist für ein paar Tage auf der Fläche zu 
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belassen, so dass möglicherweise betroffene Haselmäuse fliehen können, anschließend Abtrans-

port des Schnittguts. Des Weiteren ist eine flächendeckende Suche nach Haselmausnestern in al-

len potentiellen Lebens-räumen unmittelbar vor den Rodungsmaß-nahmen (ökologische Baube-

gleitung). 

 Gegebenenfalls festgestellte Quartiere sind so lange zu erhalten, bis von der Naturschutzbe-

hörde anderweitigen Maßnahmen (z.B. Umsiedlung) zugestimmt wurde. 

 Im Umfeld sind drei Haselmausnistkästen (z.B. Schwegler 2KS Spezieller Haselmauskobel (Ein-

schlupf-Ø26mm) oder ähnliche), davon mind. einer vor Beginn der Rodungsarbeiten, anzubrin-

gen. Hierdurch stehen Notquartiere für evtl. Notumsiedlungen bereit. 

 

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Maßnahmen besteht kein Erfordernis der Zulassung ei-

ner Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. der Befreiung nach § 67 BNatSchG. 
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4 Anhang 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Bluthänfling (Carduelis cannabina) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..V..          RL Deutschland EU:      

..3..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Familie der Finken (Fringillidae). Wenig territorial. Außerhalb der Brutzeit in dichten Schwärmen, die im Winter mit 

Stieglitz, Girlitz, Grünling und anderen samenfressenden Arten vermischt sein können. 

Lebensraum 

Bevorzugt Busch- und Heckenlandschaften im Tiefland. auch am Waldrand, in Wacholderheiden, Baumschulen, 

Weinbergen, Parks, Friedhöfen und in großen Gärten. Außerhalb der Brutzeit ist er zudem auf Ruderalflächen, Stop-

peläckern und ähnlichem. 

Wanderverhalten 

Typ Teilzieher, Kurzstreckenzieher 

Überwinterungsgebiet Südwesteuropa 

Abzug ab Ende Juni 

Ankunft ab Ende Februar, meist März bis April 

Info Ursprünglich Teilzieher in Mitteleuropa, heute bis auf die nordöstlichen Verbreitungs-

gebiete Standvogel 

Nahrung 

Sämereien von Wildkräutern und Baumsamen. 

Fortpflanzung 

Typ Freibrüter 

Balz ab April Brutzeit April bis August 

Brutdauer 12-13 Tage Bruten/Jahr meist 2 

Info Einzelbrüter, häufig auch lockere Kolonien; saisonale Monogamie. Nest in dichten Hecken und 

Büschen aus Laub- und Nadelgehölzen 

4.2 Verbreitung 

Europa: Fast ganz Europa außer Mittel- und Nordskandinavien sowie Island.. IUCN: Least Concern. 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: 5 – 13 Mio. Brutpaare (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004). 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 10.000-20.000 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
 

 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  
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Im Planungsraum konnte das Vorkommen des Bluthänflings mit einem Revier festgestellt werden (vgl. Kap. 2.1.3.2 

Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Rodungsverbot während der Brutzeit (1. März - 30. Sept.) gemäß § 39 BNatSchG 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Die Art findet ausreichend adäquate Ausweichhabitate in der Umgebung vor 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die geplan-

ten Baumaßnahmen keine Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. 

durch Beschädigung von Gelegen) ist nicht möglich. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

Rodungsverbot während der Brutzeit (1. März - 30. Sept.) gemäß § 39 BNatSchG 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

   ja   nein 

- 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand!   ja   nein 

- 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder ge-

tötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten"?   ja   nein  

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 
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Mit erheblichen Störungen ist aufgrund der Toleranz des Bluthänflings nicht zu rechnen. Zum einen passt sich die Art 
rasch an neue Bedingungen an, zum anderen ist bereits jetzt ein Störungspotential vorhanden und es kann infolgedes-
sen von schon bestehenden Gewöhnungseffekten ausgegangen werden.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..-..          RL Deutschland EU:      

..2..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Familie der Fliegenschnäpper (Muscicapidae). Sitzt meist auf Ästen, kleinen Büschen oder niedrigen Ansitzwarten 

und zittert dabei auffallend mit dem Schwanz 

Lebensraum 

Primär lichte und trockene Laubwälder, Lichtungen oder Waldränder. Hier bewohnt er vor allem Habitate, die eine 

aufgelockerte Strauch- und Krautschicht aufweisen. Häufig auch in Siedlungsnähe, so in Parkanlagen mit lockerem 

Baumbestand, stark begrünten Villenvierteln oder Gartenstädten, Dorfrändern und Obstgärten, bisweilen auch in 

Industrieanlagen mit viel Grün. Stark an alten Baumbestand gebunden. 

Wanderverhalten 

Typ Langstreckenzieher 

Überwinterungsgebiet Savannen Afrikas südlich der Sahara 

Abzug Juli bis September, z.T. bis Oktober 

Ankunft Ende März bis Anfang Mai 

Info Zug erfolgt einzeln 

Nahrung 

Hauptsächlich Insekten und Spinnen. 

Fortpflanzung 

Typ Halbhöhlen-, z.T. Freibrüter 

Balz April-Mai Brutzeit April bis Mai, Zweitbrut spätestens Juli 

Brutdauer 12 14 Tage Bruten/Jahr 1, z.T. 2 

Info Einzelbrüter, häufig auch lockere Kolonien; saisonale Monogamie. Nest in Bäumen, Gebäudeni-

schen oder in trockeneren Waldpartien auch Bodenpartien 

4.2 Verbreitung 

Europa: Von Portugal bis Norwegen und über die Türkei bis in den Kaukasus und an den Baikalsee. In Mitteleuropa 

bilden Deutschland und Frankreich Verbreitungsschwerpunkte. IUCN: Least Concern. 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: 6,8 – 16 Mio. Brutpaare in Europa. Least concern (IUCN 2008) 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 2.500 bis 4.500 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
 

 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  
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Am Rande und deutlich außerhalb des Geltungsbereichs konnte das Vorkommen des Gartenrotschwanzes mit jeweils 

einem Revier im Geltungsbereich festgestellt werden (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 Rodungsverbot während der Brutzeit (1. März - 30. Sept.) gemäß § 39 BNatSchG 

• Als Ersatz für die wegfallenden Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sind fünf geeignete Nistkästen (z.B. Schwegler 

Nisthöhle 2GR Oval) vorzugsweise in einem bestehenden bzw. entstehenden Streuobstbestand anzubringen und 

regelmäßig zu pflegen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die geplan-

ten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch 

Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

 Rodungsverbot während der Brutzeit (1. März - 30. Sept.) gemäß § 39 BNatSchG 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

   ja   nein 

- 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand!   ja   nein 

- 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder ge-

tötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten"?   ja   nein  

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  
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6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen ist aufgrund der Toleranz des Gartenrotschwanzes nicht zu rechnen. Zum einen passt sich 
die Art rasch an neue Bedingungen an, zum anderen ist bereits jetzt ein Störungspotential vorhanden und es kann infol-
gedessen von schon bestehenden Gewöhnungseffekten ausgegangen werden.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Girlitz (Serinus serinus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..-..          RL Deutschland EU:      

..-..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Kleinste europäische Art der Finken (Fringillidae). Weit verbreiteter Vogel. 

Lebensraum 

Offene Landschaften in flachen Regionen oder Hanglagen mit von Krautflächen umgebenen Bäumen und Büschen. 

Aber auch Moore, Berglandschaften, Büsche und Dickichte an Flüssen und Bächen, die Randlagen verschiedenster 

Waldgesellschaften und das Innere lichter Wälder. Als Kulturfolger kleinräumig und abwechslungsreich bewirtschaf-

tete Siedlungsräume. 

Wanderverhalten 

Typ Teilzieher, Kurzstreckenzieher 

Überwinterungsgebiet West- und Südeuropa, Nordafrika sowie im Nahen Osten 

Abzug Mitte September bis Mitte Oktober 

Ankunft Anfang März bis Mitte Mai 

Info  

Nahrung 

Hauptsächlich Samen, Blattspitzen und Knospen. Besonders während Jungenaufzucht auch Insekten. 

Fortpflanzung 

Typ Freibrüter 

Balz April bis Juli Brutzeit April bis Mai, Juni bis Juli 

Brutdauer 12-14 Tage Bruten/Jahr 2 

Info Einzelbrüter, saisonale Monogamie. Gesang vereinzelt bereits im Winter. Nest in Sträuchern, 

Bäumen, Rankenpflanzen; bevorzugt Obstbäume und Zierkoniferen. 

4.2 Verbreitung 

Europa: Ursprünglich Mittelmeerraum und Südeuropa; seit 19. Und 20. Jahrhundert Ausbreitung über weite Teile 

Europas. IUCN: Least Concern. 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 150.000 - 300.000 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
 

 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  



4 Anhang (Prüfbögen) AF – Bebauungsplan Gi 05/21 „Schützenstraße Nordost“, Gießen 

48 

Im Geltungsbereich konnte das Vorkommen des Girlitzes mit einem Revier festgestellt werden (vgl. Kap. 2.1.3.2 Er-

gebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Rodungsverbot während der Brutzeit (1. März - 30. Sept.) gemäß § 39 BNatSchG 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Die Art findet ausreichend adäquate Ausweichhabitate in der Umgebung vor. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die geplan-

ten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch 

Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

Rodungsverbot während der Brutzeit (1. März - 30. Sept.) gemäß § 39 BNatSchG 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

   ja   nein 

- 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand!   ja   nein 

- 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder ge-

tötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten"?   ja   nein  

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 



AF – Bebauungsplan Gi 05/21 „Schützenstraße Nordost“, Gießen 4 Anhang (Prüfbögen) 

49 

Mit erheblichen Störungen ist aufgrund der Toleranz des Girlitzes nicht zu rechnen. Zum einen passt sich die Art rasch 
an neue Bedingungen an, zum anderen ist bereits jetzt ein Störungspotential vorhanden und es kann infolgedessen von 
schon bestehenden Gewöhnungseffekten ausgegangen werden.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Grünspecht (Picus viridis) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..-..          RL Deutschland EU:      

..-..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Manchmal auch Grasspecht oder Erdspecht genannt; gehört zur Familie der Spechte (Picidae). Mit Schwesternart 

Grauspecht einzige Vertreter der Gattung Picus in Mitteleuropa. 

Lebensraum 

Halboffene Landschaften mit ausgedehnten Althölzern, vor allem Waldränder, Feldgehölze, Streuobstwiesen, Parks, 

Haine und große Gärten mit Altbaumbestand. Innerhalb ausgedehnter Waldgebiete nur in stark aufgelichteten Be-

reichen. Starke Präferenz für Laubwälder. 

Wanderverhalten 

Typ Standvogel 

Überwinterungsgebiet - 

Abzug - 

Ankunft - 

Info - 

Nahrung 

Starke Spezialisierung auf bodenlebende Ameisen. 

Fortpflanzung 

Typ Höhlenbrüter 

Balz März bis April Brutzeit hauptsächlich Mai bis Juni 

Brutdauer 14 15 Tage Bruten/Jahr 1 

Info Saisonale Monogamie. Nest in verlassenen Brut- und Überwinterungshöhlen anderer Spechte o-

der eigener Nisthöhle 

4.2 Verbreitung 

Europa: In fast ganz Kontinentaleuropa verbreitet außer Irland, dem mittleren und nördlichen Skandinavien und den 

nördlichen und östlichen Teilen des europäischen Russlands. IUCN: Least Concern. 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 5.000-8.000 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
 

 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Am Rande des Geltungsbereichs konnte das Vorkommen des Grünspechts mit einem Revier an einem nicht näher 
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benannten Niststandort festgestellt werden (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Rodungsverbot während der Brutzeit (1. März - 30. Sept.) gemäß § 39 BNatSchG 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Die Art findet ausreichend adäquate Ausweichhabitate in der Umgebung vor. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die geplan-

ten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch 

Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

Rodungsverbot während der Brutzeit (1. März - 30. Sept.) gemäß § 39 BNatSchG 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

   ja   nein 

- 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand!   ja   nein 

- 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder ge-

tötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten"?   ja   nein  

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 
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Mit erheblichen Störungen ist aufgrund der Toleranz des Grünspechts nicht zu rechnen. Zum einen passt sich die Art 
rasch an neue Bedingungen an, zum anderen ist bereits jetzt ein Störungspotential vorhanden und es kann infolgedes-
sen von schon bestehenden Gewöhnungseffekten ausgegangen werden.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..V..          RL Deutschland EU:      

..3..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Nach dem Großen Mausohr zweitgrößte einheimische Fledermausart. Durch die Größe leicht von Nyctalus leisleri zu 

unterscheiden. Im Flug zeichnen im Vergleich zu Großem Mausohr und Breitflügelfledermaus schmalere Flügel. 

Nahrung 

Vor allem Dipteren, Wanzen, Köcherfliegen, Käfer und Schmetterlinge in sehr schnellem, geradlinigem Flug mit ra-

santen Sturzflügen, oft in 10-50 m, teilweise mehreren hundert Metern Höhe. Im Herbst und Winter (bei warmer 

Witterung) Jagdflüge häufig auch tagsüber.  

Lebensraum und Quartiere 

Jagdhabitat freier Luftraum über Kronendach von Wäldern, abgemähten Flächen, Gewässern oder in 

Parks. Auch in Entfernungen von über 10 km, meist im Umkreis von 6 km zum Quartier. 

Sommerquartier Baumhöhlen, bevorzugt alte Spechthöhlen; vereinzelt auch Fledermauskästen oder Ge-

bäude. Männchenkolonien umfassen bis zu 20 Tiere 

Wochenstube Baumhöhlen, bevorzugt alte Spechthöhlen; auch Fledermauskästen, Gebäude. 20-60 Tiere 

Winterquartier meist Baumhöhlen. 100-200, maximal 420 Tiere. An Gebäuden bis zu 500 Tiere. 

Info Häufig Wechsel der Baumquartiere, insbesondere Wochenstuben. In Quartieren manch-

mal vergesellschaftet mit Wasser- und Rauhhautfledermaus 

Jahresrhythmus 

Wochenstubenzeit Anfang Juni bis Ende August 

Ankunft Sommerquartiere Mitte März bis Mitte April 

Abzug Sommerquartiere Anfang September bis Spätherbst 

Wanderung nicht selten 1000 km nach Süd-/ südliches Mitteleuropa 

Info Wanderung teils tagsüber, zus. mit Schwalben 

4.2 Verbreitung 

Europa: Großteil Europas. In Deutschland. bundesweit, allerdings in Süddeutschland vor allem Sommerquartiere von 

Männchen sowie Winterquartiere; Reproduktionsschwerpunkt der Art in Nordostdeutschland. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: EIONET schätzt die Zukunftsaussichten der Art im aktuellen 

Assessment als ungünstig (unfavourable) ein (http://biodiversity.eionet.europa.eu /article17) 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Das BfN schätzt die Zukunftsaussichten der Art im Na-

tionalen Bericht 2013 als ungünstig bis unzureichend ein 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Trotz zahlreicher Fundpunkte darf die Population in Hessen nicht überschätzt 

werden. Da Hessen außerhalb des eigentlichen Reproduktionsgebietes liegt, ist auch weiterhin nur ausnahmsweise 

mit weiteren Wochenstubenquartieren zu rechnen (Hessen Forst, DIETZ & SIMON 2006a) 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Im Planungsraum konnte das Vorkommen des Großen Abendseglers festgestellt werden. Die Art wurde sporadisch 

jagend angetroffen. Quartiere wurden nicht festgestellt und sind aufgrund der Habitatansprüche unwahrscheinlich 

(vgl. Kap. 2.1.4.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Plangebiet können keine Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art auftreten. Somit können die geplanten Bau-

maßnahmen keine Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art betreffen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. 

durch Beschädigung von Quartieren) ist nicht möglich. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

   ja   nein 

- 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand!   ja   nein 

- 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder ge-

tötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten"?   ja   nein  

- 
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Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Die für die Bebauung beanspruchten Bereiche werden nur sporadisch genutzt. Veränderungen am Baumbestand (Ver-
lust von Gehölzen usw.) werden somit nur unerhebliche Störungen der Tiere im Jagdverhalten bedingen. Diese werden 
vernachlässigbare und vorübergehende Wirkungen haben. Erhebliche Störungen sind bei dieser typischerweise im Wald 
vorkommenden Fledermaus nicht zu erwarten. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..-..           RL Deutschland EU:      

..2..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Typische Waldfledermaus. Kann in Deutschland mit den beiden etwas kleineren Zwergfledermausarten (Pipistrellus 

pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus) verwechselt werden. Sie ist jedoch in der Regel auffällig größer und schwerer. 

Nahrung 

Hauptsächlich Zuckmücken;  auch Köcherfliegen, Netzflügler oder kleine Käferarten. Jagdflug schnell und geradlinig. 

Lebensraum und Quartiere 

Jagdhabitat In und am Rand von Wäldern in 3-20 m Höhe. Auch entlang und über Gewässern, dann 

niedriger. Im Herbst auch im Siedlungsbereich. Bis zu 6,5 km vom Quartier entferntes und 

bis über 20 km² großes Jagdgebiet 

Sommerquartier Rindenspalten und Baumhöhlen, auch in Dehnungsfugen von Brücken und Felsspalten 

Wochenstube Rindenspalten und Baumhöhlen, aber auch Holzverkleidungen von Scheunen, Häusern und 

Holzkirchen. Meist 20, bis zu 200 Tiere 

Winterquartier Z.B. Felsspalten, Mauerrisse, Baumhöhlen und Holzstapel 

Info In Quartieren häufig vergesellschaftet mit Brandt-, Teich- und Zwergfledermaus 

Jahresrhythmus 

Wochenstubenzeit Ab Anfang Mai bis Ende Juli 

Ankunft Sommerquartiere März bis April 

Abzug Sommerquartiere August Weibchen, bis Oktober Männchen 

Wanderung Hauptsächlich Weitstrecken-Wanderungen in Richtung Südwesten Europas  

Info Zugleistung: 29-48 km pro Nacht, vereinzelt bis 80 km 

4.2 Verbreitung 

Europa: Schwerpunkt in Mittel- und Osteuropa. Nachweise von Nordspanien bis Südschweden, dem Baltikum und 

Griechenland. Im Osten über Kleinasien und die Kaukasusregion. In Deutschland in allen Bundesländern nachgewie-

sen, Wochenstuben aber nur aus Norddeutschland bekannt. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: EIONET schätzt die Zukunftsaussichten der Art im aktuellen 

Assessment als günstig (favourable) ein (http://biodiversity.eionet.europa.eu /article17) 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Das BfN schätzt die Zukunftsaussichten der Art im Na-

tionalen Bericht 2007 als günstig ein (http://www.bfn.de/0316_bericht2007.html) 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Vor allem Tiere, die in den Spätsommermonaten einwandern und hier ein Zwi-

schenquartier beziehen und sich vermutlich auch Paaren. Wochenstuben 135 (Hessen Forst, DIETZ & SIMON 2006a) 

Zukunftsaussichten: unbekannt    
 

 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
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 nachgewiesen  potentiell  

Im Planungsraum konnte das Vorkommen der Rauhautfledermaus festgestellt werden. Die Art wurde sporadisch ja-

gend angetroffen. Quartiere wurden nicht festgestellt, sind aufgrund der Habitatansprüche aber möglich (vgl. Kap. 

2.1.4.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 Baumfällungen sind im Zeitraum von Dezember bis Ende Februar durchzuführen. Im Falle einer unvermeidbaren 

Fällung von potentiellen Quartierbäumen sind diese vor der Fällung durch einen Fachgutachter auf das Auftreten 

von Quartieren zu überprüfen. 

 Festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis von der zuständigen 

Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurde. 

 Werden Ruhe- und Fortpflanzungsstätten betroffen, sind diese durch das Anbringen und die regelmäßige Pflege 

von geeigneten Fledermaus-Nisthöhlen (z.B. Schwegler Fledermaus-Universalhöhle 1FFH) zu kompensieren. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Plangebiet könnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art auftreten. Somit können die geplanten Baumaßnah-

men Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art betreffen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschä-

digung von Quartieren) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

 Baumfällungen sind im Zeitraum von Dezember bis Ende Februar durchzuführen. Im Falle einer unvermeidbaren 

Fällung von potentiellen Quartierbäumen sind diese vor der Fällung durch einen Fachgutachter auf das Auftreten 

von Quartieren zu überprüfen. Festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhal-

ten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurde. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

   ja   nein 

- 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
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Wenn JA – kein Verbotstatbestand!   ja   nein 

- 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder ge-

tötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten"?   ja   nein  

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Die für die Bebauung beanspruchten Bereiche werden nur sporadisch genutzt. Veränderungen am Baumbestand (Ver-
lust von Gehölzen usw.) werden somit nur unerhebliche Störungen der Tiere im Jagdverhalten bedingen. Diese werden 
vernachlässigbare und vorübergehende Wirkungen haben. Erhebliche Störungen sind nicht zu erwarten.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..-..           RL Deutschland EU:      

..3..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Eine der kleinsten einheimischen Fledermäuse. Von der neu entdeckten Schwesterart, der Mückenfledermaus (Pi-

pistrellus pygmaeus), unterscheidet sie sich neben kleinen morphologischen Unterschieden (z.B. Penisfarbe), vor al-

lem durch die mittlere Ruffrequenz von 45 kHz (Mückenfledermaus: 55 kHz). 

Nahrung 

Generalist; vorwiegend kleine Insekten wie Mücken oder Kleinschmetterlinge. Beutefang im wendigen, kurvenrei-

chen Flug. Oft Patrouille linearer Strukturen. Häufig an Straßenlaternen zu finden. 

Lebensraum und Quartiere 

Jagdhabitat Siedlungsbereich, Waldränder, Hecken und andere Grenzstrukturen. Jagd auch über Ge-

wässern  

Sommerquartier Verschiedene Spaltenräume in Gebäuden; auch Felsspalten und hinter Baumrinde 

Wochenstube Verschiedene Spaltenräume in Gebäuden. Meist 50-100, selten 250 Tiere 

Winterquartier Mehrere hundert in Felsspalten, unterirdischen Höhlen und (auch vereinzelt) in Gebäuden; 

bis zu 50000 in Schloss- und Burgkellern in Massenquartieren möglich 

Info Wochenstubenkolonien wechseln durchschnittlich alle 12 Tage ihr Quartier 

Jahresrhythmus 

Wochenstubenzeit Anfang Juni bis Ende August 

Ankunft Sommerquartiere Ab Anfang März 

Abzug Sommerquartiere Oktober bis November 

Wanderung SQ liegen im Radius von bis zu 40 km um das Winterquartier 

Info Schwärmen an großen Winterquartieren von Mai bis September, v.a. August. 

Regelmäßig Invasion in leerstehende Gebäude oder Wohnungen hauptsächlich 

durch Jungtiere auf dem Weg zum Winterquartier 

4.2 Verbreitung 

Europa: Ganz Europa mit Ausnahme weiter Teile Skandinaviens. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: EIONET schätzt die Zukunftsaussichten der Art im aktuellen 

Assessment als günstig (favourable) ein (http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Das BfN schätzt die Zukunftsaussichten der Art im Na-

tionalen Bericht 2007 als günstig ein (http://www.bfn.de/0316_bericht2007.html) 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Häufigste Fledermausart Hessens. Bestand Landkreis Marburg-Biedenkopf 

knapp 120.000 adulte Tiere. Einzige Fledermausart, bei der momentan keine flächige Gefährdung anzunehmen ist 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Im Planungsraum konnte das Vorkommen der Zwergfledermaus festgestellt werden. Die Art wurde regelmäßig ja-

gend angetroffen. Quartiere wurden nicht festgestellt, sind aufgrund der Habitatansprüche aber möglich (vgl. Kap. 

2.1.4.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 Abrissarbeiten und Rodungen von Höhlenbäumen sind außerhalb der Wochenstubenzeiten (01.Mai bis 31.Juli) 

durchzuführen. Günstige Zeitpunkte sind Feb. - März bzw. Ende Sept. - Ende Nov.. Abrissarbeiten und Baumfäl-

lungen sind durch eine qualifizierte Person zu begleiten (ökologische Baubegleitung). 

Festgestellte Quartiere sind so lange zu erhalten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde anderweitigen 

Maßnahmen zugestimmt wurde. 

 Werden Ruhe- und Fortpflanzungsstätten betroffen, sind diese durch das Anbringen und die regelmäßige Pflege 

von geeigneten Fledermaus-Nisthöhlen (z.B. Schwegler Fledermaus-Ganzjahres-Fassadenquartier 1WQ) zu kom-

pensieren. Hierbei ist jede wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstätte durch drei Fledermausnistkästen zu er-

setzen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Plangebiet könnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art auftreten. Somit können die geplanten Baumaßnah-

men Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art betreffen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschä-

digung von Quartieren) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

 Abrissarbeiten und Rodungen von Höhlenbäumen sind außerhalb der Wochenstubenzeiten (01.Mai bis 31.Juli) 

durchzuführen. Günstige Zeitpunkte sind Feb. - März bzw. Ende Sept. - Ende Nov.. Abrissarbeiten und Baumfäl-

lungen sind durch eine qualifizierte Person zu begleiten (ökologische Baubegleitung). 

Festgestellte Quartiere sind so lange zu erhalten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde anderweitigen 

Maßnahmen zugestimmt wurde. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
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   ja   nein 

- 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand!   ja   nein 

- 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder ge-

tötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten"?   ja   nein  

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Die für die Bebauung beanspruchten Bereiche werden nur sporadisch genutzt. Veränderungen am Baumbestand (Ver-
lust von Gehölzen usw.) werden somit nur unerhebliche Störungen der Tiere im Jagdverhalten bedingen. Diese werden 
vernachlässigbare und vorübergehende Wirkungen haben. Erhebliche Störungen sind nicht zu erwarten.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 
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 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..G..          RL Deutschland EU:      

..D..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Kleinste in Deutschland vorkommende Art aus Familie der Bilche (Gliridae). Sehr guter Kletterer; vermeidet Boden-

kontakt und benötigt Baum- und Strauchschicht zum Erschließen neuer Reviere. Durch Fragmentierung und Zerstö-

rung der Lebensräume ist der Bestand der Haselmaus in Deutschland zurückgegangen. 

Lebensraum 

Laub- und Mischwälder mit reichem Unterwuchs, strukturreichen Waldsäumen und breiten Hecken. Besonders 

beliebt sind Haselsträucher (Corylus avellana). Vielseitiger Nahrungsbedarf muss gedeckt sein. 

Jahresrhythmus 

Nest Faustgroßes Kugelnest aus Zweigen, Gras und Blättern in Baumhöhlen, Nistkästen, 

Astgabeln von Bäumen und Sträuchern oder im Blattwerk von (Brombeer-)Sträuchern 

Paarungszeit ab März/April 

Winterschlaf Oktober/November bis März/April 

Winterhabitate Frostsicher in Erdhöhlen, Baumstümpfen, Laubstreu oder Reisighaufen; auch Baum-

höhlen oder Nistkästen 

Aktivität Sehr scheu, dämmerungs- und nachtaktiv. Meist nur bis 70 m vom Nest entfernt 

Info Im Winterschlaf oft zu mehreren vergesellschaftet. Sehr ortstreu mit festen Streifge-

bieten 

Nahrung 

Im Frühjahr vor allem Knospen, Blüten und Pollen. Im Sommer Früchte und Beeren, aber auch Insekten, Schnecken, 

Würmer oder Vogeleier. Im Herbst fettreiche Nahrung wie Haselnüsse, Eicheln, Bucheckern und Kastanien. 

Fortpflanzung 

Von Mai bis August werden 2-5 Junge geboren; ggf. zweiter Wurf bis in den September. Die Aufzucht der Jungtiere 

dauert 6-8 Wochen, wofür ein etwas größeres Nest angelegt wird. 

4.2 Verbreitung 

Europa: Von Südschweden bis zum Mittelmeer und Vorderasien. Fehlt in Teilen Großbritanniens und Skandinaviens, 

in Irland und auf der Iberischen Halbinsel. In Deutschland vor allem in Mittelgebirgen; lückenhaft in Norddeutschland. 

IUCN: Least Concern. 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Verbreitung lückenhaft und oft regional begrenzt 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Im Planungsraum ist das Vorkommen der Haselmaus potentiell möglich (vgl. Kap. 2.1.6.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 Rodung von Gehölzbeständen in den Monaten September/Oktober (außerhalb der Fortpflanzungszeit und dem 

Winter-schlaf). Das Gehölzschnittgut ist für ein paar Tage auf der Fläche zu belassen, so dass möglicherweise 

betroffene Haselmäuse fliehen können, anschließend Abtransport des Schnittguts. Des Weiteren ist eine flächen-

deckende Suche nach Haselmausnestern in allen potentiellen Lebensräumen unmittelbar vor den Rodungsmaß-

nahmen (ökologische Baubegleitung). 

Festgestellte Quartiere sind so lange zu erhalten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde anderweitigen 

Maßnahmen zugestimmt wurde. 

 Als Ersatz für die wegfallenden Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sind fünf geeignete Nistkästen (z.B. Schwegler 

Haselmauskobel 2KS, 30 mm) in einem bestehenden bzw. entstehenden Gehölzbestand mit entsprechender Eig-

nung anzubringen und regelmäßig zu pflegen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Plangebiet könnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art auftreten. Somit können die geplanten Baumaßnah-

men Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art betreffen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschä-

digung von Quartieren) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

 Rodung von Gehölzbeständen in den Monaten September/Oktober (außerhalb der Fortpflanzungszeit und dem 

Winter-schlaf). Das Gehölzschnittgut ist für ein paar Tage auf der Fläche zu belassen, so dass möglicherweise 

betroffene Haselmäuse fliehen können, anschließend Abtransport des Schnittguts. Des Weiteren ist eine flächen-

deckende Suche nach Haselmausnestern in allen potentiellen Lebensräumen unmittelbar vor den Rodungsmaß-

nahmen (ökologische Baubegleitung). 

Festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis von der zuständigen 

Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurde. 
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c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

   ja   nein 

- 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand!   ja   nein 

- 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder ge-

tötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten"?   ja   nein  

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Die Haselmaus wird trotz ihrer scheuen Lebensweise häufig auch in besiedelten Bereichen oder neueren Studien zufolge 
auch im Mittelstreifen von Autobahnen angetroffen. Erhebliche Störungen sind nicht zu erwarten.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
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 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 

 

 

 

  




